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Von der Redaktion 
 
Ihr Partner im Tiefbaurecht ist TiefbauRecht 
 
TiefbauRecht ist Ihre Full-Service-Zeitschrift mit Bereitstellung umfassender rechtlicher Informationen zum Tiefbau-
recht. Wir garantieren, dass unsere LeserInnen in jedem tiefbaurechtlichen Bereich effektiv unterstützt werden, in 
allen Facetten. Ob bei der Vertragsgestaltung, bei baurechtlichen Genehmigungsverfahren, der Durchsetzung von Bau-
ansprüchen oder der Klärung von Baumängeln – bei TiefbauRecht profitieren Sie von tiefgreifendem Fachwissen und 
einer maßgeschneiderten Aufarbeitung der relevanten Rechtsthemen, die präzise auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten 
ist. 
 
Unsere Themen: 

Baumängel und Gewährleistung 

• Feststellung von Baumängeln  
• Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen  
• Streitigkeiten wegen Schlechtleistung  
• Abnahme von Bauleistungen  
• Verhandlung und Mediation bei Baumängelstreitigkeiten 

Vertragsrecht im Bauwesen 

• Entwurf von Bauverträgen  
• Verhandlung von Verträgen mit Auftragnehmern und Zulieferern  
• Vertragsänderungen und -ergänzungen  
• Durchsetzung vertraglicher Rechte und Ansprüche  
• Auflösung von Vertragsstreitigkeiten und Schlichtungsverfahren 

 
Bedienen Sie sich unseres Fachwissens! 
 
Rückfragen und Anregungen: Gerne! 
 
 
Ihre Redaktion 
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Beiträge 
 

OLG Bamberg zu der Frage, dass die schlüssige 
Darlegung eines Unterlassungsanspruchs nach 
§ 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB i.V.m. § 37 Abs. 1 WHG 
den Vortrag dazu voraussetzt, dass es sich bei 
dem eindringenden Wasser um "wild abfließen-
des Wasser" i.S.v. § 37 Abs. 1, Abs. 4 WHG han-
delt, von welchem natürlichen Abflusszustand 
auszugehen und zu welcher Veränderung des 
Wasserabflusses es gekommen ist 
 
vorgestellt von Thomas Ax 
 
1. § 37 WHG regelt das wasserrechtliche Nachbarrecht 
(Anschluss an BGH, Urteil vom 12.05.2015 - V ZR 
168/14, IBRRS 2015, 2392 = IMR 2015, 425; BGH, Ur-
teil vom 20.04.2023 - III ZR 92/22, IBRRS 2023, 1588 = 
IMRRS 2023, 0740).*) 

2. Gegen Einwirkungen durch wild abfließendes Was-
ser auf sein Grundstück kann sich der Eigentümer 
grundsätzlich mit dem auf Unterlassung gerichteten 
Abwehranspruch aus § 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB zur 
Wehr setzen (Anschluss an BGH, Urteil vom 
09.05.2019 - III ZR 388/17, IBRRS 2019, 1717 = IMR 
2019, 342).*) 

3. Die schlüssige Darlegung eines Unterlassungsan-
spruchs nach § 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB i.V.m. § 37 
Abs. 1 WHG setzt Vortrag dazu voraus, dass es sich bei 
dem eindringenden Wasser um "wild abfließendes 
Wasser" i.S.v. § 37 Abs. 1, Abs. 4 WHG handelt, von 
welchem natürlichen Abflusszustand auszugehen und 
zu welcher Veränderung des Wasserabflusses es ge-
kommen ist. Weiter ist darzulegen, wie die Verände-
rung des natürlichen Wasserabflusses zu Beeinträch-
tigungen des betroffenen Grundstücks geführt hat, da 
ein Unterlassungsanspruch nur bei einem Verstoß ge-
gen das Veränderungsverbot anzunehmen ist (Bestä-
tigung von BGH, Urteil vom 09.05.2019 - III ZR 388/17, 
IBRRS 2019, 1717 = IMR 2019, 342; BGH, Urteil vom 
20.04.2023 - III ZR 92/22, IBRRS 2023, 1588 = IMRRS 
2023, 0740).*) 

OLG Bamberg, Beschluss vom 06.02.2024 - 10 U 61/23 
vorhergehend: 
LG Coburg, 25.10.2023 - 12 O 725/20 
 
 
 
 
 

Gründe: 
 
I. 
 
Die Kläger verlangen vom Beklagten Unterlassung und 
Ausgleichzahlungen wegen vom Grundstück des Be-
klagten auf das Grundstück der Klägerin eindringen-
dem Wasser. 
 
Die Klägerin zu 1) (im Folgenden nur Klägerin) ist Eigen-
tümerin des Grundstücks mit der Flur-Nr. xx/001 der 
Gemarkung A. (Grundbuch des Amtsgerichts ... von A., 
Blatt ...) mit der Anschrift Z-weg 01, 02, 03, 04, .... Dem 
Kläger zu 2) (im Folgenden nur Kläger) räumte die Klä-
gerin mit notariellen Überlassungsvertrages vom 
23.11.2016 (Anlage K 1) ein Nießbrauchsrecht an dem 
vorgenannten Grundstück ein. Die Grundstücke 02, 03, 
04 sind teilweise mit Garagen bebaut, vor denen sich 
als Einfahrt eine gepflasterte Fläche befindet. 
 
Das Anwesen Z-weg 01 ist mit einem Wohnhaus be-
baut. Der Beklagte ist Eigentümer des Grundstücks mit 
der Flur-Nr. xx/002 der Gemarkung A. mit der Anschrift 
D., ..., das unmittelbar an das Grundstück der Klägerin 
angrenzt. Das Anwesen "D." liegt an einem nach Nord-
westen zur Talaue der X. hin geneigten Hanggelände. 
Am Fuß des Hangbereichs verläuft der Z-weg, an des-
sen südlichem Ende sich das Grundstück der Klägerin 
befindet. Der Höhenunterschied zwischen dem Ge-
bäude "D. " und dem Garagenhof auf dem Grundstück 
der Klägerin beträgt etwa zehn Meter. Westlich des 
Grundstücks der Klägerin fließt der Fluß "X." von Nord 
nach Süd. Auf dem Grundstück des Beklagten befindet 
sich - nach dem vom Beklagten bestrittenen Vortrag 
der Kläger - eine "Quellstube". Die "Quellstube" wird 
derzeit nicht genutzt und ist - nach dem Vortrag der 
Kläger - nicht mehr funktionstüchtig. Das Quellwasser 
fließt daher derzeit über den Rand des Entnahmebe-
ckens in einem betonierten, fliesenverkleideten Ge-
rinne als Haupteinspeicherung in einem auf dem 
Grundstück des Beklagten befindlichen Gartenteich. 
Vom Teich wird es in einen verrohrten Ablauf geleitet, 
welcher an das Abwasserableitungssystem des Nach-
bargrundstücks angeschlossen ist. 
 
Die Kläger haben in erster Instanz vorgetragen, das 
Grundstück der Klägerin werde "durch dauernden 
Hangwasserandrang erheblich geschädigt/beeinträch-
tigt" (S. 9 der Klageschrift ). Ursprung des Hangwasse-
randrangs sei die "Quellstube" (S. 10 K, S. 10 der Replik 
; S. 5 SS KV 14.07.21, S. 3 SS KV 07.09.21). Dies sei vom 
Privatsachverständigen T. u. a. aufgrund wasserchemi-
scher Untersuchungen festgestellt worden (Anlage 
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K 2). Die nicht vorgenommene Ertüchtigung und ent-
sprechende Umbauten im Bereich der Teichanlage und 
der Quellstube stellten einen Eingriff in die natürliche 
Eigenart des Grundstücks dar, wonach sich eine mittel-
bare Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks "auf-
grund des wild abfließenden Oberflächenwassers" er-
gebe (S. 24 K, S. 6 Re; vgl. auch S. 5 SS KV 03.11.21). 
Anfang des Jahres 2018 sei es zu Absenkungen auf dem 
Grundstück der Klägerin gekommen. Im April 2018 sei 
"Wasser aus der Böschung gelaufen". Ab diesem Zeit-
punkt habe sich der Schotter hinter den Garagen 5 bis 
8 immer mehr abgesenkt und auch im Hof des Anwe-
sens Z-weg 02, 03 und 04 sei es zu Absenkungen ge-
kommen. Der Kläger habe versucht, dass "aus der Bö-
schung austretende Wasser" mit Schottersteinen und 
einem ca. 1 Meter langen Rohr zu kanalisieren. Er habe 
dabei ab dieser Zeit eine Wassermenge von ca. 18 bis 
21 ³/Tag Wasser festgestellt. Das "aus der Böschung 
austretende Wasser" stamme vom Nachbargrundstück 
des Beklagten (S. 17 K). Seit Jahren komme es nun zu 
einem "täglichen oberflächlichen Wassereingang" von 
ca. 20-25 ³ Wasser vom Grundstück des Beklagten kom-
mend auf das Grundstück der Klägerin (S. 3 SS BV 
14.07.21). 
 
Dem Kläger seien zur Beseitigung der durch das Wasser 
entstandenen Schäden an dem Grundstück und durch 
die Beauftragung des Privatsachverständigen Aufwen-
dungen in einer Gesamthöhe von 47.148,29 Euro ent-
standen (Anlagen K 10 bis K 17, K 24 bis K 35). Das Pflas-
ter habe sich gesetzt. Die gesamten Pflasterstellen hät-
ten ertüchtigt und neu befestigt werden müssen, weil 
durch den Wasserandrang sich der gesamte Boden ge-
senkt und bewegt habe. Zudem habe der Kläger Eigen-
leistungen im Wert von 3.700,00 Euro erbracht. Es sei 
Mutterboden gekauft, das Pflaster ausgebaut, seitlich 
gelagert, neuer Boden eingebaut und verdichtet wor-
den. 
 
Die Kläger haben in erster Instanz zuletzt - nach dem 
Tod der ehemaligen Klägerin zu 3), die vom Kläger al-
lein beerbt wurde - beantragt, 
 
I. Der Beklagte wird verurteilt, geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen, durch welche verhindert wird, dass un-
kontrolliertes Oberflächenwasser / Quellwasser vom 
Grundstück des Beklagten (D.) auf das Grundstück der 
Klägerin zu 1.), Z-weg 01, 02, 03, 04, ..., eindringt / ein-
sickert. 
 
II. Der Beklagte wird ferner verurteilt EUR 56.435,84 an 
den Kläger zu 2.) nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent-
punkten p. a. über den Basiszinssatz hieraus seit 
Rechtshängigkeit der Klage zu bezahlen. 

Der Beklagte hat in erster Instanz beantragt, 
 
die Klage abzuweisen. 
 
Der Beklagte hat die Einrede der Verjährung erhoben. 
Auf das Klagevorbringen hat er im Wesentlichen erwi-
dert, das angeblich schadensursächliche Wasser errei-
che das klägerische Grundstück unterirdisch in einer 
Tiefe von ca. 2,5 m bis 4 m unter der Geländeoberflä-
che. Es sei völlig unklar, wo jenes Wasser seinen Ur-
sprung und welchen Weg es unterwegs genommen 
habe. An dem gesamten Hang fließe über zahlreiche 
Grundstücke Wasser. Die Stadtwerke hätten im Herbst 
2018 eigens das Schöpfbecken der Quellstube ausge-
pumpt, um festzustellen, ob dem klägerischen Grund-
stück über die vorhandene Abflussleitung Quellwasser 
zugeführt werde. Trotz dieses Abschöpfens hätten sich 
keinerlei Änderungen des Wasserflusses hinter den klä-
gerischen Garagen in Richtung Gewässer gezeigt 
(vgl. Anlage B 1). Wie die Kläger selbst einräumten, trä-
ten die behaupteten Beeinträchtigungen durch Wasser 
nicht seit jeher auf, obwohl Quelle und Teich seit jeher 
vorhanden seien. Vielmehr räumten die Kläger jeden-
falls mittelbar ein, dass die Schäden erst aufgetreten 
seien, nachdem auf dem klägerischen Grundstück und 
sonst wo, jedenfalls nicht auf dem Grundstück des Be-
klagten und auch nicht von ihm veranlasst, Eingriffe 
und Arbeiten durchgeführt worden seien. 
 
Das sachverständig beratene Landgericht die Klage mit 
Endurteil vom 25.10.2023 abgewiesen und zur Begrün-
dung im Wesentlichen ausgeführt: 
 
Ein Anspruch auf Ergreifung geeigneter Maßnahmen 
durch welche verhindert wird, dass unkontrolliertes 
Oberflächenwasser/Quellwasser vom Grundstück des 
Beklagten auf das Grundstück der Klägerin ein-
dringt/einsickert, bestehe nicht. Nach dem Ergebnis 
der Beweisaufnahme hätten die insoweit darlegungs- 
und beweisbelasteten Kläger nicht zur Überzeugung 
des Gerichts nachgewiesen, dass aus der "Quellstube 
des Beklagten" abfließendes Wasser in das klägerische 
Grundstück eindringe oder einsickere. 
 
Nach den Feststellungen des Sachverständigen fließe 
das Wasser aus der "Quellstube" kontrolliert über ein 
offenes Gerinne in eine Gartenteichanlage und vom 
dortigen Auslauf in einer Rohrleitung bis zu einem 
Schacht auf dem klägerischen Grundstück ("Schacht 
2"). Die Wassermenge, welche aus der Quellstube über 
den Ablaufgraben in den Teich fließt, entspreche in 
etwa der Wassermenge im Bereich des Auslaufs. 
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Denn das Wasser in dem "Schacht 2" fließe nur mit ge-
ringer Intensität und dürfte in etwa dem Abfluss aus 
der Teichanlage entsprechen. Hinweise auf ein unkon-
trolliertes Eindringen oder Einsickern von Wasser aus 
der Quellstube in das klägerische Grundstück hätten 
sich nicht ergeben. Zwischen der Teichanlage und dem 
klägerischen Grundstück seien an keiner Stelle des ein-
sehbaren Hangbereichs Wasseraustritte zu beobach-
ten gewesen und es hätten sich auch keine Hinweise 
oder Spuren von oberflächlich abfließenden größeren 
Wassermengen (z.B. Ausspülungen oder Erosionsrin-
nen) gezeigt. Auch eine Versickerung von Wasser aus 
der Teichanlage sei auszuschließen. Die auf dem kläge-
rischen Grundstück aus dem "Auslauf 1" austretende 
Wassermenge sei um ein Vielfaches höher als die am 
Auslauf der Teichanlage und im "Schacht 2" festge-
stellte Wassermenge. Es sei daher "offensichtlich", 
dass im Bereich des klägerischen Grundstücks unterir-
disch Wasser anderer Herkunft als aus der "Quellstube 
des Beklagten" auf dem Grundstück der Klägerin zuflie-
ßen müsse. 
 
Das Landgericht schließe sich den widerspruchsfreien 
und von hoher Sachkunde getragenen Ausführungen 
des gerichtsbekannt sehr erfahrenen Sachverständi-
gen, die dieser auf Grundlage einer Auswertung der 
ihm vorgelegten Gerichtsakte einschließlich der schrift-
lichen Stellungnahmen des klägerseits beauftragen Pri-
vatsachverständigen und der im Rahmen der Ortster-
mine getroffenen Feststellungen und Messungen er-
stattete, vollumfänglich an. Auch "in Auseinanderset-
zung mit den widersprechenden Ausführungen des Pri-
vatgutachters" sei der Sachverständige nachvollzieh-
bar bei seiner gutachterlichen Einschätzung im schrift-
lichen Gutachten verblieben. 
 
Die Voraussetzungen für ein Obergutachten lägen 
nicht vor, denn dafür fehle "es bereits am Vorliegen 
mehrerer Gutachten". Soweit die Kläger erstmals mit 
Schriftsatz vom 20.10.2023 und damit nach Ablauf der 
mit Verfügung vom 25.10.2022 und mit Beschluss vom 
20.09.2023 gesetzten Fristen weitere Einwendungen 
gegen das Gutachten erhoben haben, handele es sich 
um verspätetes Vorbringen, das nach §§ 411 Abs. 4 
Satz 2, 296 Abs. 1, Abs. 4 ZPO nicht zu berücksichtigen 
sei. Doch auch im Falle ihrer Berücksichtigung könnten 
diese Ausführungen keine Zweifel am Gutachten des 
gerichtlich bestellten Sachverständigen und dessen 
Sachkunde zu wecken. 
 
Wegen des Sach- und Streitstands in erster Instanz im 
Übrigen wird Bezug genommen auf die Feststellungen 
im angegriffenen Ersturteil (§ 522 Abs. 2 Satz 4 ZPO). 
 

Gegen das vorgenannte Endurteil richtet sich die Beru-
fung der Kläger, zu deren Begründung sie im Wesentli-
chen vortragen: 
 
Die Beweiswürdigung des Landgerichts sei falsch. Es 
habe die Klageabweisung ausschließlich auf das Gut-
achten des Sachverständigen R. gestützt und dieses zu 
Unrecht als schlüssig und widerspruchsfrei erachtet. 
Das Landgericht habe dabei nicht einmal, wie geboten, 
abgefragt, ob der Sachverständige R. private und/oder 
geschäftliche Beziehungen zu den Prozessbeteiligten 
unterhalte, obwohl dies "zwingend sei". Zudem habe 
das Landgericht nicht bereits vor Beauftragung abge-
fragt, ob der Sachverständige R. überhaupt fachlich ge-
eignet ist. Zudem habe der Sachverständige die in dem 
Schriftsatz vom 05.12.2022 gestellten ergänzenden 
Fragen in seiner mündlichen Anhörung vom 
20.09.2023 nicht beantwortet. Das Landgericht hätte 
schließlich hinsichtlich der "dezidierten Ergänzungsfra-
gen" im Schriftsatz vom 04.10.2023 nicht aus eigener 
Sachkunde heraus annehmen dürfen, dass es sich le-
diglich um eine Wiederholung und Vertiefung des bis-
herigen Vortrages zum schriftlichen Sachverständigen-
gutachten gehandelt habe. 
 
Das Gutachten des Sachverständigen R. sei unrichtig. 
Bereits die Tatsachenfeststellung durch den Gutachter 
R. sei fehlerhaft. Das Gutachten sei "äußerst rudimen-
tär". Die Tatsachenfeststellung des Sachverständigen 
beschränke sich auf Sichtprüfungen und Wassermen-
genmessungen, die der Sachverständige "ausgerech-
net in einem Jahrhundertsommer und ausgerechnet 
noch in einer sommerlichen Trockenperiode und auch 
an einem ausgesprochenen Trockentag" vorgenom-
men habe. Da seien Messungen teilweise nicht möglich 
gewesen. Erforderlich gewesen seien "verifizierte Mes-
sungen" wie durch den Privatsachverständigen, sowohl 
"geologisch als auch die Wasserchemie betreffend". 
Ein "Färbeversuch" bzw. "Farbuntersuchungen" seien 
ebenfalls nicht durchgeführt worden. Der Sachverstän-
dige habe auch "die sich aufdrängende Auffälligkeit" 
übersehen, dass die Senkung auf dem klägerischen 
Grundstück in exakter gerader Flucht zum Grundstück 
des Beklagten hangaufwärts verlaufe und dort exakt in 
Richtung Quellstube münde. Weiter habe sich der 
Sachverständige nicht zu dem Erhaltungszustand der 
Quellstube des Beklagten erklärt, auch nicht zum Zu-
stand des Ablaufgrabens zwischen Quellstube und 
Teich, obwohl diese jeweils objektiv sanierungsbedürf-
tig seien. Das Gutachten sei zudem auch fachlich falsch. 
Es setze sich nicht mit den Feststellungen des Privat-
sachverständigen und den Analysen des Institutes 
S. und des Chemisches Labor E. auseinander, die ein-
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deutig die Identität des Quellwassers aus der Quell-
stube zu dem austretenden Wasser im klägerischen 
Anwesen festgestellt hätten. Es sei inhaltlich auch wi-
dersprüchlich. Die gerichtliche Beweisfrage verneine 
der Sachverständige zwar, gebe aber anderseits in Wi-
derspruch hierzu an, dass überschüssiges Wasser von 
der Quellstube in die Teichanlage und von der Teichan-
lage in einen Gully fließe und von dort über eine Rohr-
leitung zum Grundstück des Klägers gelange. 
 
Das Landgericht habe auch Art. 103 Abs. 1 GG verletzt 
und gegen das Willkürverbot verstoßen: 
 
Zunächst habe das Landgericht bezüglich des Klagean-
trages zu I verkannt und übergangen, dass unstreitig 
vom Grundstück des Beklagten Wasser in erheblichen 
Mengen durch eine Rohrleitung mit zwei Kontroll-
schächten auf den klägerischen Grundstück Wasser 
vom Grundstück des Beklagten auf das Grundstück der 
Klägerseite geleitet werde. Dies allein begründe den 
Unterlassungsanspruch "des Klägers", da eine dingliche 
Sicherung dieser Rohrleitung nicht bestehe. 
 
Das Landgericht habe zudem die mit Schriftsatz vom 
20.10.2023 erhobenen Einwände ("Fragen", "Beweis-
fragen") gegen das Gutachten des Sachverständigen 
R. zu Unrecht als verspätet zurückgewiesen. 
 
Noch innerhalb der im Termin vom 20.09.2023 gesetz-
ten Stellungnahmefrist zum Ergebnis der Beweisauf-
nahme bis zum 04.10.2023 sei am 27.09.2023 ein An-
waltswechsel erfolgt, wobei unverzüglich Aktenein-
sicht beantragt worden sei. Das Passwort zur Einsicht-
nahme in die elektronisch übersandte Akte sei beim 
Prozessbevollmächtigten der Kläger allerdings erst am 
05.10.2023 eingegangen, sodass eine fristgerechte 
Stellungnahme unmöglich gewesen sei. Mit Schriftsatz 
vom 17.10.2023 sei daher Fristverlängerung bis zum 
30.11.2023 beantragt worden. Angesichts der Dauer 
des Rechtsstreits und des Umfangs der Akte habe der 
Prozessbevollmächtigte der Kläger davon ausgehen 
können, dass seinem Antrag entsprochen werde. Nach-
dem der Verkündungstermin erst für den 25.10.2023 
bestimmt gewesen sei, könne "denknotwendig" durch 
die Beantwortung der "Beweisfragen" im Schriftsatz 
vom 20.10.2023 keine Verfahrensverzögerung eintre-
ten, zumal neuer Sachvortrag gerade nicht getätigt 
worden sei. 
 
Da das Landgericht ungeachtet des Schriftsatzfristver-
längerungsantrages des Klägervertreters vom 
17.10.2023 und ungeachtet dessen Schriftsatzes vom 
20.10.2023 aber auch ungeachtet des fristgerecht ein-
gegangenen Schriftsatzes der Rechtsanwälte L. vom 

04.10.2023 am 25.10.2023 entschieden habe, spreche 
ferner viel dafür, dass das Landgericht sein Endurteil 
"fertig erstellt" oder "vorgefertigt" gehabt und es sich 
"ein rechtswidriges Stuhlurteil" gehandelt habe. 
 
 
Die Kläger beantragen im Berufungsverfahren: 
 
I. Unter Abänderung des Endurteils des Landgerichtes 
Coburg vom 25.10.2023, Az. 12 O 725/20, zugestellt am 
31.10.2023, wird der Beklagte verurteilt, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, durch welche verhindert 
wird, dass unkontrolliertes Oberflächen-/Quellwasser 
vom Grundstück des Beklagten (D.) auf das Grundstück 
der Klägerin zu 1, Z-weg 01, 02, 03, 04 in ... ein-
dringt/einsickert. 
 
II. Unter Abänderung des Endurteils des Landgerichtes 
Coburg vom 25.10.2023, Az. 12 O 725/20, zugestellt am 
31.10.2023, wird der Beklagte verurteilt, 56.435,84 
Euro an den Kläger zu 2 nebst Zinsen in Höhe von 5%-
Punkten über dem Basiszinssatz jährlich seit Rechts-
hängigkeit zu bezahlen. 
 
 
Der Beklagte beantragt, 
 
die Berufung kostenpflichtig zurückzuweisen. 
 
 
Er verteidigt das angegriffene Urteil. 
 
Wegen des Vorbringens der Parteien im Berufungsver-
fahren im Übrigen wird Bezug genommen auf die ge-
wechselten Schriftsätze samt Anlagen. 
 
II. 
 
Nach der einstimmigen Auffassung des Senats ist die 
Berufung der Kläger offensichtlich unbegründet, so 
dass das Rechtsmittel keine hinreichende Erfolgsaus-
sicht im Sinn des § 522 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO bietet. 
Das Landgericht hat die Klage jedenfalls im Ergebnis zu 
Recht abgewiesen. 
 
1. Im Ansatzpunkt noch zutreffend geht die Klägerin 
davon aus, dass sich die Rechtsbeziehungen zwischen 
ihr und dem Beklagten nach §§ 903 ff., 1004 BGB i.V.m. 
§ 37 WHG beurteilen (vgl. BGH, Urteil vom 9. Mai 2019 
- III ZR 388/17, NJW-RR 2019, 1035 Rn. 12; Urteil vom 
20. April 2023 - III ZR 92/22, MDR 2023, 837 Rn. 11). 
 
a) § 37 WHG regelt das wasserrechtliche Nachbarrecht 
(BGH, Urteil vom 12. Juni 2015 - V ZR 168/14, NJW-RR 
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2016, 24 Rn. 7; Urteil vom 20. April 2023 - III ZR 92/22, 
MDR 2023, 837 Rn. 29). § 37 Abs. 1 Satz 2 WHG be-
stimmt, dass der natürliche Ablauf wild abfließenden 
Wassers nicht zum Nachteil eines tiefer gelegenen 
Grundstücks verstärkt oder auf andere Weise verän-
dert werden darf. Dies bedeutet, dass durch die verän-
derten Abflussverhältnisse keine "Belästigung" für den 
betroffenen Grundstückseigentümer entstehen darf, 
die von einigem Gewicht und spürbar ist, wodurch das 
Grundstück erheblich beeinträchtigt wird (vgl. BGH, Ur-
teil vom 9. Mai 2019 - III ZR 388/17, NJW-RR 2019, 
1035, Rn. 21; Urteil vom 20. April 2023 - III ZR 92/22, 
MDR 2023, 837 Rn. 11). Wild abfließendes Wasser ist 
gemäß § 37 Abs. 1 und 4 WHG solches, das außerhalb 
von Betten abfließt und aus Hochwasser, Quellen oder 
Niederschlägen stammen kann, mithin zum Wasser-
schatz der Natur gehört und auf unversiegelte Flächen 
trifft. Durch § 37 Abs. 1 WHG sind die früheren landes-
rechtlichen Vorschriften verdrängt worden (Art. 72 
Abs. 1 GG), denn bei § 37 WHG handelt es sich um eine 
vollständige und aus sich heraus vollzugsfähige Rege-
lung mit abschließendem Charakter (BGH, Urteil vom 
20. April 2023 - III ZR 92/22, MDR 2023, 837 Rn. 12). 
 
aa) Gemäß § 37 Abs. 1 Satz 2 WHG ist die - künstliche 
(BGH, Urteil vom 9. Mai 2019 - III ZR 388/17, NJW-RR 
2019, 1035 Rn. 20) - Veränderung des natürlichen Ab-
laufs, der sich nach den vorhandenen Boden- und Ge-
ländeverhältnissen richtet, zwar verboten. Nach den 
naturgesetzlichen Gegebenheiten fließt Wasser aller-
dings nun einmal bergab, was der Unterlieger grund-
sätzlich hinzunehmen hat (BGH, Urteil vom 31. Oktober 
2019 - III ZR 64/18, MDR 2020, 97 Rn. 15; Urteil vom 
20. April 2023 - III ZR 92/22, MDR 2023, 837 Rn. 25). 
Der Oberlieger ist mithin insoweit privilegiert, als er 
den Unterlieger vor dem natürlichen Zufluss des abflie-
ßenden Oberflächenwassers nicht bewahren muss, 
sondern der Unterlieger selbst etwaige Vorkehrungen 
zu treffen hat. Zweck des § 37 Abs. 1 WHG ist es dem-
nach lediglich, Eingriffe in das natürliche Abflussverhal-
ten zu vermeiden (vgl. BGH, Urteil vom 20. April 2023 - 
III ZR 92/22, MDR 2023, 837 Rn. 25). 
 
bb) Der Eigentümer eines Grundstücks kann sich gegen 
Einwirkungen hierauf durch wild abfließendes Wasser, 
die von einem Nachbargrundstück ausgehen und sein 
Eigentum beeinträchtigen, grundsätzlich mit dem auf 
Unterlassung gerichteten Abwehranspruch aus § 1004 
Abs. 1 Satz 2 BGB zur Wehr setzen (BGH, Urteil vom 
9. Mai 2019 - III ZR 388/17, NJW-RR 2019, 1035 Rn. 13). 
Lässt sich die drohende Beeinträchtigung nicht anders 
verhindern, kann unter Umständen auch ein aktives 
Eingreifen des Anspruchsgegners in Form "geeigneter 

Maßnahmen" - wie von der Klägerin beantragt - gebo-
ten sein (vgl. BGH, Urteil vom 12. Juni 2015 - V ZR 
168/14, NJW-RR 2016, 24 Rn. 27; Urteil vom 9. Mai 
2019 - III ZR 388/17, NJW-RR 2019, 1035 Rn. 13). 
 
b) Nach diesen auch für den Streitfall maßgeblichen 
Grundsätzen hat die Klägerin die Voraussetzungen ei-
nes Unterlassungsanspruchs nicht ausreichend darge-
legt (vgl. BGH, Urteil vom 31. Oktober 2019 - III ZR 
64/18, MDR 2020, 97 Rn. 21 f.). 
 
aa) Nach dem Vortrag der Klägerin bleibt bereits offen, 
ob der Anwendungsbereich von § 37 WHG überhaupt 
eröffnet ist. Wild abfließendes Wasser ist zwar auch 
das aus Quellen zutage tretende Wasser sowie in der 
Regel auch sog. Hangdruckwasser (Knopp, in: Sie-
der/Zeitler/Dahme/Knopp, WHG, Werkstand: 58. EL 
August 2023, § 37 WHG Rn. 14). Die Klägerin hat indes 
- jedenfalls zeitweise - auch vorgetragen, das auf ihr 
Grundstück eindringende Wasser sei "Grundwasser" 
(vgl. Schriftsatz vom 14.07.2021, dort Seite 3). Dies kor-
respondiert mit den Ausführungen des Privatsachver-
ständigen, der in seiner Stellungnahme vom 
22.12.2019 (Anlage K 2) von einer "Anströmtiefe, die 
zwischen 2,5 und 4 Meter unter Gelände schwankt" 
ausgeht (Seite 3 der Stellungnahme). Grundwasser un-
terfällt indes nicht § 37 WHG. 
 
Ebenfalls vom Anwendungsbereich der Vorschrift nicht 
erfasst ist Wasser, das nicht zum natürlichen Wasser-
kreislauf zählt, wie beispielsweise Wasser, das aus ge-
borstenen Leitungen (Czychowski/Reinhardt, WHG, 
13. Aufl. 2023, § 37 Rn. 12) oder sonst aus einem ge-
schlossenen System unkontrolliert austritt (Riedel, in: 
BeckOK-Umweltrecht, 68. Edition Stand: 01.04.2022, 
§ 37 WHG Rn. 6). Gerade letzteres scheint die Klägerin 
indes gerade zum Gegenstand ihrer Klage machen zu 
wollen. 
 
bb) Weiter ist darzulegen, von welchem natürlichen 
Abflusszustand auszugehen ist (vgl. BGH, Urteil vom 
26. Januar 2017 - III ZR 465/15; Urteil vom 31. Oktober 
2019 - III ZR 64/18, MDR 2020, 97 Rn. 16; vgl. auch BGH, 
Urteil vom 9. Mai 2019 - III ZR 388/17, NJW-RR 2019, 
1035 Rn. 20) und zu welcher Veränderung des Wasser-
abflusses es gekommen ist (vgl. BGH, Urteil vom 26. Ja-
nuar 2017 - III ZR 465/15). 
 
(1) Dem umfangreichen Vortrag der Parteien lässt sich 
der natürliche Abschlusszustand allerdings nicht ent-
nehmen. Auch fehlt jeglicher Vortrag insbesondere der 
Klägerin, ob und wie der natürliche Wasserabschluss 
sich verändert hat. Nach den tatsächlichen Gegeben-
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heiten erscheint naheliegend, dass etwaig vom Grund-
stück des Beklagten abfließendes Wasser auch ohne 
Zutun eines Dritten "den naturgesetzlichen Gegeben-
heiten" folgend (BGH, Urteil vom 20. April 2023 - III ZR 
92/22, MDR 2023, 837 Rn. 25) bergab und mithin auf 
das klägerische Grundstück fließt. 
 
(2) Der natürliche Abflusszustand ist zudem nach den 
Rechtsverhältnissen zu beurteilen, die im Zeitpunkt der 
Geltendmachung von Abwehransprüchen des Nach-
barn bestehen (BGH, Urteil vom 26. Januar 2017 - III ZR 
465/15). Dabei ist nicht allein auf den im engen Sinn 
natürlichen Ursprungszustand, sondern auch darauf 
abzustellen, ob der vorhandene Zustand in seiner Ge-
samtheit rechtmäßig besteht und damit zugleich den 
Zustand des natürlichen Gefälles mitbestimmt. Im Falle 
eines zeitlich lang zurückliegenden Eingriffs in die na-
türlichen Verhältnisse kann der daraus folgende Zu-
stand selbst im Rechtssinne zum natürlichen Zustand 
werden, wenn dieser Eingriff mit Zustimmung des Be-
troffenen erfolgt ist oder er ihn für einen längeren Zeit-
raum unwidersprochen hingenommen hat (vgl. BGH, 
Urteil vom 26. Januar 2017 - III ZR 465/15; Urteil vom 
31. Oktober 2019 - III ZR 64/18, MDR 2020, 97 Rn. 16). 
 
Nach den Ausführungen des Privatsachverständigen 
wurde die Quellstube "vor 120 bis 150 Jahren instal-
liert" (Seite 13 der Anlage K 2). Nach dem Vortrag des 
Beklagten ist die Teichanlage ähnlich alt. Dies wird von 
der Klägerin jeweils nicht in Zweifel gezogen. Mangels 
abweichenden Vortrags der Klägerin wäre folglich der 
Ist-Zustand als der natürliche Abflusszustand anzuse-
hen. 
 
cc) Schließlich hat die Klägerin darzulegen, welche Ver-
änderungen am natürlichen Wasserabfluss zu Beein-
trächtigungen ihres Grundstücks geführt haben 
(vgl. BGH, Urteil vom 31. Oktober 2019 - III ZR 64/18, 
MDR 2020, 97 Rn. 22). Ein Unterlassungsanspruch ist 
nur bei einem Verstoß gegen das Veränderungsverbot 
anzunehmen (BGH, Urteil vom 9. Mai 2019 - III ZR 
388/17, NJW-RR 2019, 1035 Rn. 24; Urteil vom 20. April 
2023 - III ZR 92/22, MDR 2023, 837 Rn. 33), sodass die-
ser darzulegen und zu konkretisieren ist. Dass die Klä-
gerin dem Beklagten letztlich Untätigkeit vorwirft, also 
die Beibehaltung des Ist-Zustands, ist vor diesem Hin-
tergrund zur Darlegung des Unterlassungsanspruchs 
offenkundig kein ausreichender Sachvortrag. Eine ge-
zielte Veränderung des natürlichen Wasserabschlus-
ses, gar durch den Beklagten selbst, lässt sich dem Kla-
gevorbringen jedoch nicht entnehmen. 
 
c) Angesichts dieser Darlegungsmängel kommt es nicht 
auf die von der Klägerin behauptete Unrichtigkeit des 

Sachverständigengutachtens an. Das - durchaus 
knappe - Gutachten ist allerdings auch nach Auffassung 
des Senats im Ergebnis nachvollziehbar. Es begegnet 
daher keinen grundsätzlichen Bedenken, wenn das 
Landgericht sich dieses Gutachten zu Eigen gemacht 
hat. 
 
Ergänzend ist anzumerken, dass der Sachverständige 
vor seiner Beauftragung standardmäßig vom Landge-
richt ein Anschreiben erhalten hat - hier ein Anschrei-
ben vom 25.04.2022 (Bl. 145 ff. der eAkte) - in dem es 
unter anderem heißt: 
 
"Prüfen Sie bitte unverzüglich, ob der Auftrag in Ihr 
Sachgebiet fällt und ohne die Hinzuziehung weiterer 
Sachverständiger sowie innerhalb der oben gesetzten 
Frist erledigt werden kann. Ist dies nicht der Fall, so ver-
ständigen Sie das Gericht unverzüglich. 
 
Nach § 408 Abs. 1 i.V. mit §§ 383, 384 ZPO kann ein 
Sachverständiger berechtigt sein, die Erstattung des 
Gutachtens zu verweigern. Ebenso kann nach § 406 
Abs. 1 i.V. mit §§ 41, 42 ZPO ein Sachverständiger ab-
gelehnt werden. Auf die im Merkblatt A abgedruckten 
gesetzlichen Bestimmungen wird Bezug genommen. 
Bitte prüfen Sie unverzüglich, ob ein Grund vorliegt, 
der geeignet ist, Misstrauen gegen Ihre Unparteilich-
keit zu rechtfertigen. Ist dies der Fall, so haben Sie dem 
Gericht solche Gründe unverzüglich mitzuteilen. Unter-
lassen Sie dies, kann gegen Sie ein Ordnungsgeld fest-
gesetzt werden." 
 
Entgegen der Behauptung in der Berufungsbegrün-
dung hat das Landgericht folglich sehr wohl "abgefragt, 
ob der Sachverständige R. private und/oder geschäftli-
che Beziehungen zu den Prozessbeteiligten unterhalte" 
und, "ob der Sachverständige R. überhaupt fachlich ge-
eignet ist". 
 
2. Ein nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch nach 
§ 906 Abs. 2 Satz 2 BGB analog ist ebenfalls nicht 
schlüssig dargelegt. 
 
a) Ein nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch setzt vo-
raus, dass von einem Grundstück rechtswidrige Einwir-
kungen auf ein anderes Grundstück ausgehen, die der 
Eigentümer des betroffenen Grundstücks nicht dulden 
muss, aus besonderen Gründen jedoch nicht gemäß 
§ 1004 Abs. 1 BGB unterbinden kann (BGH, Urteil vom 
18. Dezember 2015 - V ZR 55/15, NJW-RR 2016, 588 
Rn. 20; Urteil vom 27. Oktober 2017 - V ZR 8/17, NJW 
2018, 1010 Rn. 11). Im Streitfall behauptet nicht einmal 
der Kläger selbst, dass er den Wassereintritt aus recht-
lichen oder tatsächlichen Gründen zu dulden habe. 
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Dass der von der Klägerin geltend gemachte Unterlas-
sungsanspruch bislang nicht substantiiert dargelegt ist, 
steht dem nicht entgegen. 
 
b) Zudem übersieht der Kläger, dass nach § 906 Abs. 2 
Satz 2 BGB nicht Schadensersatz, sondern lediglich ein 
nach den Grundsätzen der Enteignungsentschädigung 
zu bestimmender Ausgleich verlangt werden kann, wo-
nach nur der unzumutbare Teil der Beeinträchtigung 
auszugleichen ist (BGH, Urteil vom 25. Oktober 2013 - 
V ZR 230/12, NJW 2014, 458 Rn. 24). Der Kläger hat al-
lerdings zur Begründung seines Anspruchs nur von ihm 
getätigte Aufwendungen an Drittfirmen sowie Eigen-
aufwand beziffert und seinen Anspruch somit wie ei-
nen Schadensersatzanspruch berechnet. 
 
III. 
 
Die Berufungsangriffe erfordern keine Erörterung in 
mündlicher Verhandlung. 
 
Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision 
liegen nicht vor. 
 
Der Senat beabsichtigt, den Streitwert für das Verfah-
ren wie in der Klageschrift dargelegt festzusetzen, mit-
hin den nur von der Klägerin geltend gemachten Unter-
lassungsanspruch mit 10.000,00 Euro und den nur vom 
Kläger geltend gemachten Zahlungsanspruch mit 
56.435,84 Euro zu bewerten (vgl. Seiten 3 und 30 der 
Klageschrift). 
 
Der Senat regt daher - unbeschadet der Möglichkeit zur 
Stellungnahme - die kostengünstigere Rücknahme der 
Berufung an, die zwei Gerichtsgebühren spart (vgl. 
Nr. 1220, 1222 Kostenverzeichnis GKG). 
 

BGH zu der Frage, dass ein Ablehnungsgesuch 
völlig ungeeignet ist, wenn seine Begründung von 
vornherein untauglich ist, eine Befangenheit des 
abgelehnten Richters aufzuzeigen, und für seine 
Verwerfung deshalb jedes Eingehen auf den Ge-
genstand des Verfahrens entbehrlich ist 
 
vorgestellt von Thomas Ax 
 
1. Ein völlig ungeeignetes Ablehnungsgesuch ist ein-
deutig unzulässig und kann daher durch den Spruch-
körper in seiner regulären Besetzung unter Mitwir-
kung des abgelehnten Richters beschieden werden. 

2. Ein Ablehnungsgesuch ist völlig ungeeignet, wenn 
seine Begründung von vornherein untauglich ist, eine 
Befangenheit des abgelehnten Richters aufzuzeigen, 

und für seine Verwerfung deshalb jedes Eingehen auf 
den Gegenstand des Verfahrens entbehrlich ist. 

3. Bei der Rüge "vieler" übergangener Anträge und 
Gehörsverletzungen sowie Form- und Rechtsverstö-
ßen handelt es sich um Pauschalbehauptungen und 
Wertungen ohne Tatsachensubstanz, die von vornhe-
rein nicht geeignet sind, eine Besorgnis der Befangen-
heit aufzuzeigen. 

BGH, Beschluss vom 14.05.2024 - XI ZB 16/23 
vorhergehend: 
LG Frankfurt/Main, 01.03.2022 - 2-09 T 37/22 
AG Frankfurt/Main, 27.07.2020 - 31 C 2327/19 
 
Gründe: 
 
I. 
 
1Ein völlig ungeeignetes Ablehnungsgesuch ist eindeu-
tig unzulässig und kann daher durch den Spruchkörper 
in seiner regulären Besetzung unter Mitwirkung des 
abgelehnten Richters beschieden werden. Ein Ableh-
nungsgesuch ist völlig ungeeignet, wenn seine Begrün-
dung von vornherein untauglich ist, eine Befangenheit 
des abgelehnten Richters aufzuzeigen, und für seine 
Verwerfung deshalb jedes Eingehen auf den Gegen-
stand des Verfahrens entbehrlich ist (vgl. BVerfG, Be-
schlüsse vom 11. März 2013 - 1 BvR 2853/11, und vom 
20. August 2020 - 1 BvR 793/19, Rn. 14; BGH, Beschluss 
vom 30. März 2022 - AnwZ (Brfg) 28/20, Rn. 10). So ver-
hält es sich hier. Soweit der Kläger "viele" übergangene 
Anträge und Gehörsverletzungen sowie Form- und 
Rechtsverstöße rügt, handelt es sich um Pauschalbe-
hauptungen und Wertungen ohne Tatsachensubstanz, 
die von vornherein nicht geeignet sind, eine Besorgnis 
der Befangenheit aufzuzeigen (vgl. BGH, Beschluss vom 
9. Februar 2012 - VII ZA 15/11, Rn. 2; BVerwG, Be-
schluss vom 7. August 1997 - 11 B 18.97, NJW 1997, 
3327). Die Rüge einer unzureichenden Aufsicht über 
die Geschäftsstelle des Senats verkennt, dass ein Rich-
ter des Senats nicht die Fachaufsicht über die Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle ausübt. 
 
II. 
 
2Die Anhörungsrüge des Klägers gegen den ihm am 
14. November 2023 zugestellten Senatsbeschluss vom 
24. Oktober 2023, als die seine Rüge eines Verstoßes 
"gegen das rechtliche Gehör aus Art. 103 Abs. 1 GG" 
auszulegen ist, ist unzulässig, weil der Kläger sie nicht 
innerhalb der Notfrist des § 321a Abs. 2 Satz 1 ZPO er-
hoben hat. Darüber hinaus fehlt es an der gemäß 
§ 321a Abs. 2 Satz 5 ZPO vorgeschriebenen Darlegung 
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einer konkreten entscheidungserheblichen Gehörsver-
letzung durch den Senat. Soweit sich die Anhörungs-
rüge gegen die Verwerfung der Rechtsbeschwerde des 
Klägers richtet, hätte sie zudem durch einen bei dem 
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einge-
legt werden müssen. Der im Rechtsbeschwerdeverfah-
ren bestehende Anwaltszwang (§ 78 Abs. 1 Satz 3 ZPO) 
gilt auch für eine in diesem Verfahren erhobene Anhö-
rungsrüge (st. Rspr.; vgl. etwa BGH, Beschlüsse vom 
18. Mai 2005 - VIII ZB 3/05, NJW 2005, 2017, vom 
21. Juli 2021 - I ZB 28/21, Rn. 2 und vom 2. August 2023 
- IX ZB 11/23, Rn. 2). 
 
3Davon abgesehen wäre die Anhörungsrüge auch un-
begründet, weil der Senat bei seiner Entscheidung die 
Ausführungen des Klägers in vollem Umfang zur Kennt-
nis genommen und in Erwägung gezogen, aber für 
nicht durchgreifend erachtet hat. Insbesondere ändert 
sein Vorbringen nichts daran, dass gegen den Beschluss 
des Landgerichts Frankfurt am Main vom 1. März 2022 
kein Rechtsmittel eröffnet ist und deshalb sein Antrag 
auf Beiordnung eines Notanwalts zurückzuweisen so-
wie seine Rechtsbeschwerde zu verwerfen war, ohne 
dass es eines Eingehens auf den Gegenstand des Ver-
fahrens bedurfte. Aus diesem Grund fehlte den Anträ-
gen des Klägers auf Übersendung von Abschriften der 
Akten das Rechtsschutzbedürfnis, denn diese Anliegen 
waren unter keinem Gesichtspunkt geeignet, der Ver-
wirklichung seines Rechtsschutzziels zu dienen 
(vgl. BGH, Beschluss vom 19. Januar 2022 - AnwZ (Brfg) 
28/21, Rn. 17; BFH, Beschlüsse vom 20. Juni 2006 - X B 
55/06, und vom 14. Oktober 2010 - II S 24/10 (PKH); 
BayVGH, Beschluss vom 18. Mai 1998- 20 ZB 98.1342). 
 
(Hinweis der Redaktion: Die Randnummern sind amt-
lich und damit besonders zitiergeeignet.) 
 

OVG Schleswig-Holstein zu der Frage, dass wenn 
Streit über die Richtigkeit der Höhe der von den 
Sachverständigen ermittelten Kosten für den für 
die Mängelbeseitigung erforderlichen und gut-
achterlich festzustellenden Mängelbeseitigungs-
aufwand besteht, hierüber nicht im Verfahren zur 
Festsetzung des Streitwertes zu entscheiden ist, 
sondern insoweit das Beweisverfahren fortzuset-
zen gewesen wäre 
 
vorgestellt von Thomas Ax 
 
1. Auch für selbständige Beweisverfahren im Verwal-
tungsprozess (§ 98 VwGO i.V.m. § 485 Abs 2 ZPO) gilt, 
dass sich der Streitwert grundsätzlich nach dem 
Hauptsachewert richtet. Er ist nach Durchführung der 

Beweiserhebung und unter Verwertung der dabei ge-
wonnenen Erkenntnisse zu ermitteln.*) 

2. Ausgangspunkt der Bemessung ist die sich für den 
Antragsteller bei Einleitung des Verfahrens aus sei-
nem Antrag ergebende Bedeutung der Sache, §§ 40, 
52 Abs. 1 GKG 2004. Dient das Beweisverfahren der 
Feststellung von (Bau-)Mängeln, bestimmt sich des-
sen Wert nach dem für die Mängelbeseitigung erfor-
derlichen und gutachterlich festzustellenden Mängel-
beseitigungsaufwand, da dieser regelmäßig Gegen-
stand eines späteren Hauptsacheverfahrens ist.*) 

3. Unerheblich bleibt, wie die Beteiligten die eingehol-
ten Gutachten später bewerten und dass sie durch 
Abschluss eines außergerichtlichen Vergleichs ein 
Hauptsacheverfahren vermeiden.*) 

4. Besteht Streit über die Richtigkeit der Höhe der von 
den Sachverständigen ermittelten Kosten, ist hier-
über nicht im Verfahren zur Festsetzung des Streit-
werts zu entscheiden, sondern das Beweisverfahren 
fortzusetzen.*) 

OVG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 17.05.2024 - 6 
O 14/24 
vorhergehend: 
VG Schleswig, 11.05.2023 - 9 E 2/16 
 
Gründe: 
 
Über die Streitwertbeschwerden entscheidet gemäß 
§ 68 Abs. 1 Satz 5, § 66 Abs. 6 Satz 1 GKG die nach der 
Geschäftsverteilung des Senats zuständige Berichter-
statterin als Einzelrichterin, da die angefochtene Streit-
wertfestsetzung von einem Einzelrichter der Vo-
rinstanz getroffen worden ist. 
 
Die durch die Prozessbevollmächtigten der Antragstel-
lerin und des Beigeladenen zu 1. jeweils im eigenen Na-
men eingelegte Streitwertbeschwerde gegen die 
Streitwertfestsetzung im Beschluss des Verwaltungsge-
richts vom 11. Mai 2023 ist gemäß § 32 Abs. 2 RVG zu-
lässig. Beide sind durch die Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts beschwert, da eine höhere Streitwert-
festsetzung dazu führen würde, dass sie entsprechend 
höhere Anwaltsgebühren geltend machen könnten. 
Der Wert des Beschwerdegegenstands übersteigt 200,- 
Euro (§ 68 Abs. 1 Satz 1 GKG); die Gebührendifferenz 
zwischen dem vom Verwaltungsgericht festgesetzten 
Streitwert von 5.000,- Euro einerseits und den Gebüh-
ren aus dem von den Beschwerdeführern erstrebten 
Streitwert von 668.592,26 Euro bzw. 558.000,- Euro an-
dererseits liegt über dem Beschwerdewert von 200,- 
Euro. 
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Die Beschwerden sind auch begründet, da der Streit-
wert des selbständigen Beweisverfahrens mit dem Auf-
fangwert des § 52 Abs. 2 GKG fehlerhaft bemessen ist. 
Vielmehr bietet der bisherige Sach- und Streitstand ge-
nügend Anhaltspunkte, den Streitwert nach der sich 
aus dem Antrag der Antragstellerin ergebenden Bedeu-
tung der Sache gemäß § 52 Abs. 1 GKG zu bestimmen. 
 
In der zivilgerichtlichen Praxis wird der Streitwert für 
selbstständige Beweisverfahren nach § 485 Abs. 2 ZPO 
grundsätzlich mit dem Hauptsachewert oder mit dem 
Teil des Hauptsachewertes angesetzt, auf den sich die 
Beweiserhebung bezieht. Das Gericht hat den Haupt-
sachewert nach Durchführung der Beweiserhebung 
und unter Verwertung der dabei gewonnenen Erkennt-
nisse zum Hauptsachewert - insbesondere aus einem 
Sachverständigengutachten - festzusetzen und dies be-
zogen auf den Zeitpunkt der Verfahrenseinleitung und 
das Interesse des Antragstellers (BGH, Beschl. 
v. 16.09.2004 - III ZB 33/04 -; Kratz in: Vorwerk/Wolf, 
BeckOK ZPO, 52. Ed. 01.03.2024, § 485 Rn. 42; Schrei-
ber in: MüKo ZPO, 6. Aufl. 2020, § 494a Rn. 13). Dient 
das Beweisverfahren der Feststellung von (Bau-) Män-
geln, bestimmt sich dessen Wert nach dem für die 
Mängelbeseitigung erforderlichen und gutachterlich 
festzustellenden Aufwand (OLG Karlsruhe, Beschl. 
v. 31.05.2010 - 4 W 17/10 -; OLG Hamburg, Beschl. 
v. 01.02.2000 - 9 W 2/00 -). Dieser entspricht regelmä-
ßig dem im späteren Hauptsacheverfahren geltend ge-
machten Anspruch. Insoweit ist anhand der Antragstel-
lung, aber aus objektiver Sicht zu ermitteln, welchen 
Anspruch der Antragsteller bei Verfahrenseinleitung im 
späteren Hauptsacheverfahren verfolgen will. Werden 
im Beweisverfahren nicht alle behaupteten Mängel be-
stätigt, sind für die Streitwertfestsetzung diejenigen 
Kosten zu schätzen, die sich ergeben hätten, wenn jene 
Mängel festgestellt worden wären (OLG Karlsruhe, Be-
schl. v. 31.05.2010 - 4 W 17/10 -; OLG Celle, Beschl. 
v. 05.03.2008 - 14 W 6/08 -). 
 
Dem ist gemäß § 98 VwGO i.V.m. § 485 Abs. 2 ZPO für 
selbstständige Beweisverfahren im Verwaltungspro-
zess im Grundsatz zu folgen (vgl. OVG Magdeburg, Be-
schl. v. 17.08.2022 - 2 M 79/22 -; OVG Münster, vgl. Be-
schl. v. 12.07.2017 - 15 E 70/17 -, m.w.N., OVG Bautzen, 
Beschl. v. 08.10.2012 - 5 E 81/12 -). Dies gilt insbeson-
dere in einem Fall wie dem vorliegenden, in welchem 
sich die Beteiligten über behauptete Mängel bei der 
Herstellung von Erschließungsanlagen auseinanderset-
zen und für die Auseinandersetzung der zu erwartende 
Mängelbeseitigungsaufwand maßgeblich ist (vgl. nur 
OVG Münster, Beschl. v. 23.03.2009 - 15 E 31/09 -). Bei 
alledem versteht sich von selbst, dass die sich im Rah-

men der Wertbemessung ergebenden Fragen unter Be-
rücksichtigung der Besonderheiten des verwaltungsge-
richtlichen Verfahrens und im Rahmen der maßgebli-
chen Regelungen des § 52 GKG, gegebenenfalls in Ver-
bindung mit den Bestimmungen des für die Verwal-
tungsgerichtsbarkeit erstellten Streitwertkataloges, zu 
klären sind. 
 
Ausgangspunkt der Bemessung ist deshalb auch hier 
§ 52 Abs. 1 GKG und damit die sich für die Antragstel-
lerin bei Einleitung des Verfahrens aus ihrem Antrag er-
gebende Bedeutung der Sache. Für die Bestimmung 
dieser Bedeutung räumt § 52 Abs. 1 GKG dem Gericht 
Ermessen ein, wobei mit dem Begriff des Ermessens die 
Möglichkeit einer mit § 3 ZPO vergleichbaren Schät-
zung der Streitwerthöhe eingeräumt wird (OVG Baut-
zen, Beschl. v. 23.06.2010 - 4 E 33/10 -; Toussaint in: 
BeckOK KostR, 45. Ed. 01.04.2024, § 52 GKG Rn. 10; 
Binz/Dörndorfer/Zimmermann, GKG, FamGKG, JVEG, 
5. Aufl. 2021, § 52 GKG Rn. 5 m.w.N.). Bei der Ausübung 
des Ermessens wiederum kommt es auf das objektiv zu 
beurteilende Interesse des jeweiligen Antragstellers 
zum Zeitpunkt der den Rechtszug einleitenden Antrag-
stellung (§ 40 GKG) an (BVerwG, Beschl. v. 08.12.2022 
- 2 KSt 2.22 -). 
 
Maßgeblich bei der Bestimmung der sich für die An-
tragstellerin bei Einleitung des Verfahrens aus ihrem 
Antrag ergebenden Bedeutung der Sache ist deshalb, 
dass sie gegenüber der Antragsgegnerin offenkundig 
einen vertraglichen Gewährleistungsanspruch verfolgt 
hat, gestützt auf § 7 des zwischen ihnen geltenden 
"Städtebaulichen - und Erschließungs-Vertrages" vom 
10. Juli 2000. Dabei kann unterstellt werden, dass sie 
diesen Anspruch unter Anführung der von ihr bei Ein-
leitung des Verfahrens unter Beweis gestellten Mängel 
in einem späteren Hauptsacheverfahren geltend ge-
macht hätte. 
 
Dass Ausmaß und Beseitigungsaufwand hinsichtlich 
der Mängel von den Beteiligten im Nachhinein unter-
schiedlich bewertet werden, ist für sich betrachtet kein 
Grund, auf § 52 Abs. 2 GKG zurückzugreifen. Dies käme 
vielmehr erst dann in Betracht, wenn sich keine ausrei-
chenden Anhaltspunkte dafür ergeben hätten, worauf 
ein späteres Hauptsacheverfahren hätte gerichtet sein 
können (vgl. OVG Lüneburg, Beschl. v. 24.07.2023 - 7 
OB 33/23 -) - so, wie es in dem vom Verwaltungsgericht 
zitierten Verfahren des OVG Bautzen der Fall war. Die 
dortigen Antragsteller hatten nicht dargelegt, welcher 
durch das selbstständige Beweisverfahren zu sichernde 
Anspruch ihnen zustehen sollte, falls der Sachverstän-
dige die begehrten Feststellungen trifft (OVG Bautzen, 
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Beschl. v. 08.10.2012 - 5 E 81/12 -). Wie aufgezeigt, 
liegt es hier jedoch nicht so. 
 
Auf Grundlage der beiden vom Verwaltungsgericht ein-
geholten Gutachten und der darin jeweils geschätzten 
Kosten für die Beseitigung der behaupteten und gut-
achterlich festgestellten Mängel bei Erstellung der Er-
schließungsanlage im 3. Bauabschnitt des B-Planes 
Nr. 5 der Antragstellerin ergibt sich ein Streitwert von 
insgesamt 668.592,26 Euro. Davon entfallen 558.000,- 
Euro auf den Rückbau und die Neuerstellung der ge-
samten Straßenbauarbeiten und 110.592,26 Euro auf 
den Umbau der straßenbegleitenden Grünflächen. In 
der Wertermittlung enthalten sind auch die sog. "So-
wieso-Kosten" für eine erforderliche, aber von Anfang 
an fehlende Drainage; derartige Kosten reduzieren den 
Wert nur, wenn der Antrag entsprechend beschränkt 
worden ist (OLG Rostock, Beschl. v. 15.04.2008 - 3 W 
36/08 -). Dies war hier nicht der Fall. Im Übrigen sind 
beide Gutachter davon ausgegangen, dass nach erfolg-
ter Mangelbeseitigung kein Minderwert der Erschlie-
ßungsanlage verbleibt. Anhaltspunkte dafür, dass die 
Antragstellerin bei Einleitung des Verfahrens einen 
technischen oder merkantilen Minderwert, der den 
Streitwert noch erhöhen würde, geltend gemacht hat 
oder machen wollte, bestehen nicht. 
 
Vom objektiven Interesse der Antragstellerin zum Zeit-
punkt der Verfahrenseinleitung ausgehend kommt es 
schließlich nicht darauf an, wie die Beteiligen die ein-
geholten Gutachten später bewerteten und dass sie, 
statt ein Hauptsacheverfahren einzuleiten, eine ver-
gleichsweise Regelung fanden. Besteht Streit über die 
Richtigkeit der Höhe der von den Sachverständigen er-
mittelten Kosten, ist hierüber nicht im Verfahren zur 
Festsetzung des Streitwertes zu entscheiden; insoweit 
wäre vielmehr das Beweisverfahren fortzusetzen ge-
wesen (Herget in: Zöller, ZPO, 35. Aufl. 2024, § 3 
Rn. 16.151 m.w.N.). Vorliegend haben die Beteiligten 
jedoch trotz angemessener zeitlicher Möglichkeit da-
von abgesehen, im Rahmen des Beweisverfahrens Ein-
wendungen gegen die beiden Gutachten zu erheben. 
Dessen ungeachtet bleibt die im vorliegenden Verfah-
ren geübte Kritik der Antragsgegnerin am Gutachten 
des Sachverständigen ### auch zu unsubstantiiert, als 
dass daraus eine sachgerechte Reduzierung des Streit-
wertes hätte abgeleitet werden können. 
 
Die Kostenentscheidung folgt aus § 68 Abs. 3 GKG. 
 
Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 68 Abs. 1 Satz 5, 
§ 66 Abs. 3 Satz 3 GKG). 
 
 

LG Frankfurt/Main zu der Frage, dass für den 
Kransachkundigen die Grundsätze der Amtshaf-
tung, die eine persönliche Inanspruchnahme 
grundsätzlich ausschließen würden, nicht gelten, 
weil die Durchführung der wiederkehrenden Prü-
fung von Kranen durch Sachkundige keine Aus-
übung eines öffentlichen Amtes darstellt 
 
vorgestellt von Thomas Ax 
 
1. Der Kransachkundige und der Richtmeister sind je-
weils verpflichtet, Krane (hier: die Bolzen und Feder-
stecker sowie die Bolzenverbindungen auf dem Aus-
leger) im Rahmen einer visuellen Prüfung auf ihre 
Ordnungsgemäßheit und Betriebssicherheit hin zu 
kontrollieren und bei Feststellung von Unregelmäßig-
keiten Maßnahmen zur Abwendung der damit ver-
bundenen Gefahren zu ergreifen. 

2. Bei der sachkundigen Kranprüfung handelt es sich 
um eine bei jeder Aufstellung vorgeschriebene Sicht- 
und Funktionsprüfung, die insbesondere die Funktion 
der Sicherheitseinrichtungen, die richtige Aufstellung 
sowie die Konstruktionsteile, die bei der Aufstellung 
montiert bzw. verändert werden müssen, umfasst.  

3. Für den Kransachkundigen gelten die Grundsätze 
der Amtshaftung, die eine persönliche Inanspruch-
nahme grundsätzlich ausschließen würden, nicht. Die 
Durchführung der wiederkehrenden Prüfung von Kra-
nen durch Sachkundige stellt keine Ausübung eines 
öffentlichen Amtes dar. 

4. Bei einem Bauvorhaben hat zwar in erster Linie der 
Bauherr dafür zu sorgen, dass von seinem Bauvorha-
ben keine Gefahren ausgehen, durch die Dritte ge-
schädigt werden können, weil der Bauherr die Gefah-
renquelle eröffnet hat. Allerdings sind die am Bauvor-
haben beteiligten Unternehmer nicht nur vertrags-
rechtlich verpflichtet, den Bauherrn vor etwaigen 
Schäden durch das Werk zu bewahren, sondern sie 
sind auch deliktsrechtlich zur Verkehrssicherung ge-
genüber Dritten verpflichtet, die vorhersehbar mit 
den Gefahren der baulichen Anlage in Berührung 
kommen und dadurch Schaden erleiden können. 

5. Der ursprünglich Verkehrssicherungspflichtige 
bleibt zur Überwachung des eingesetzten Dritten ver-
pflichtet und ist insofern neben diesem selbst noch 
verantwortlich. Die Verkehrssicherungspflicht des ur-
sprünglich Verantwortlichen wird auf Auswahl- und 
Überwachungspflichten verengt. 

LG Frankfurt/Main, Urteil vom 10.05.2024 - 2-33 O 
110/17 
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Tatbestand 
 
Die Parteien streiten um Schadensersatzansprüche der 
Klägerin infolge des Sturzes eines auf dem Grundstück 
### aufgestellten Krans auf einen benachbarten Aldi-
Markt. 
 
Bei dem streitgegenständlichen Turmdrehkran han-
delte es sich um einen ### vom Typ "WK 122 SL 1" aus 
dem Baujahr 1992, Fabrik-Nr. 320619. Herstellerin war 
die Streithelferin zu 7. als Rechtsnachfolgerin der ###. 
 
Eigentümerin und Vermieterin des Krans war die Be-
klagte zu 4. Mieterin war die Streithelferin zu 5. Der 
Kran verfügte über einen Laufkatzenausleger, der sich 
aus einzelnen Auslegerstücken zusammensetzte, die 
durch Einstecken von Bolzen miteinander verbunden 
werden. Um zu verhindern, dass diese Bolzen sich in 
den Bohrungen der Verbindungsstücke frei drehen, 
wandern und sich lösen, war herstellerseits eine zu-
sätzliche Sicherung der Bolzen durch Federstecker vor-
gesehen. Diese Federstecker wurden jeweils in eine 
Bohrung im Bolzenschaft aufgesteckt. Es handelte sich 
hierbei um sicherheitsrelevante Bauteile, die die Bol-
zen sichern sollten, damit sie sich nicht aus der Position 
lösen. 
 
Der Kran wurde am 10.09.2013 von einem Monta-
geteam der Firma ### aus Heythuysen (NL) und dem 
Beklagten zu 2., einem Mitarbeiter der Beklagten zu 3., 
mit einem 40-m-Ausleger aufgestellt. Der Beklagte zu 
2. war ferner als selbständiger Richtmeister mit der 
Überprüfung des Krans vor der Inbetriebnahme be-
traut. Der Beklagte zu 2. überprüfte den Kran nach dem 
Aufbau. Er stellte fest, dass der Ausleger zu lang war 
und untersagte die Inbetriebnahme. Weitere Mängel 
stellte er nicht fest. Am darauffolgenden Tag wurde der 
Kranausleger von Mitarbeitern der Firma ### und dem 
Streithelfer zu 9., einem Mitarbeiter der Beklagten zu 
4., auf 35 m gekürzt. Die Zeugin Zahn, eine Mitarbeite-
rin der Beklagten zu 4., war als Elektrofachkraft dabei. 
Hierfür wurde das vordere 10-m-Auslegerstück de-
montiert und durch ein 5-m-Auslegerstück ersetzt. Der 
Streithelfer zu 9. gab als Kransachkundiger danach den 
Kran zum Betrieb frei. 
 
Der Beklagte zu 1., der von der Berufsgenossenschaft 
Holz und Metallbau/Maschinenbau- und Metallverar-
beitung als Sachverständiger bestellt war, führte am 
07.10.2013 im Auftrag der Beklagten zu 4. die soge-
nannte wiederkehrende Prüfung nach § 26 der Unfall-
verhütungsvorschriften Krane (BGV D 6) durch. Er 
stellte dabei keine zur Untersagung des Betriebs füh-
renden technischen Mängel an dem Kran fest (Anlage 

K6). Danach wurde der Kran auf der Baustelle weiter 
benutzt. 
 
Am 11.12.2013 führte der Zeuge ###, ein Mitarbeiter 
der Streithelferin zu 8., den Kran. Um 11:33 Uhr verlor 
der Kran rücklings über den Konterballast das Gleichge-
wicht, stürzte nach hinten auf einen benachbarten 
Aldi-Markt und durchschlug dessen Dach. Dies verur-
sachte einen Personen- und Sachschaden. 
 
Die am 25.01.1939 geborene Klägerin stand zum Un-
fallzeitpunkt mit ihrer 45-jährigen Tochter, Frau ###, 
vor der Kasse des betreffenden Aldi-Marktes. Sie 
wurde durch den umgestürzten Kran schwer verletzt, 
während ihre Tochter tödliche Verletzungen erlitt. Die 
Klägerin erlitt aufgrund des Unfalls eine Hüftpfannen- 
sowie eine Beckenfraktur. Dazu kam ein Schädel-Hirn-
Trauma I. Grades. Ferner kam es zu Rippenbrüchen, ei-
ner linksseitigen Gesichtslähmung, einer akuten Belas-
tungsreaktion und Hautabschürfungen am Kopf (Anla-
gen K7 und K8). Die Klägerin wurde eine Woche statio-
när im Krankenhaus behandelt. 
 
Am umgestürzten Kran fehlte ein Verbindungsbolzen 
am rechten Untergurt in der Verbindung zwischen dem 
zweiten und dem dritten Auslegerstück. Dieser Bolzen 
wurde auf der Baustelle wiedergefunden. Der dazuge-
hörige Federstecker konnte hingegen nicht mehr ge-
funden werden. 
 
Nach dem im darauffolgenden Strafverfahren einge-
holten Gutachten des Sachverständigen Dipl.-Ing. S### 
vom 18.03.2014 (Anlage K1) war die unmittelbare Un-
fallursache "eindeutig das Lösen des Bolzens am rech-
ten Untergurt, ausgelöst durch einen defekten, falsch 
montierten oder fehlenden Federstecker" (Bl. 36 d.A.). 
Ferner stellte der Sachverständige S### Folgendes fest: 
"Alle noch am verunfallten Kran befindlichen Bolzen 
waren mit Federsteckern gesichert, wobei verschie-
dene Typen verwendet wurden. ... An allen von der Po-
lizei sichergestellten Verbindungsbolzen war nur an ei-
nem ein gelb chromatierter Wolff Federstecker mon-
tiert." (Bl. 28 und 31 d.A.). Der Sachverständige wies 
darauf hin, dass, die Streithelferin zu 2., die Herstellerin 
der WOLFF-Federstecker, im Jahr 2022 eine "Sicher-
heitsrelevante Service Information" (Anlage K4) bezüg-
lich der Federstecker zur Bolzensicherung herausgege-
ben hatte, in der aus Sicherheitsgründen vorgeschrie-
ben wurde, ab sofort nur zum Bolzendurchmesser pas-
sende Original Wolff Federstecker (gelb chromatiert) 
an Laufkatzenauslegern zu verwenden, um die Bolzen 
gegen ein Lösen zu sichern (Bl. 31 d.A.). 
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Nach einem weiteren im Strafverfahren eingeholten 
Gutachten des Sachverständigen Dipl.-Ing. H### vom 
25.06.2016 (Anlage K2) lag die Unfallursache "eindeu-
tig auf der Seite der Bolzenverbindung und deren Si-
cherung, weil der Federstecker defekt war, der Feder-
stecker nicht richtig montiert wurde, der falsche Feder-
stecker montiert wurde (kein Original WOLFF-Stecker), 
von Anfang an nicht vorhanden war - siehe zwei ver-
schmutzte Bohrungen in aufgefundenen Bolzen (siehe 
Lichtbilder)." (Bl. 71 d.A.). Ferner stellte der Sachver-
ständige H### Folgendes fest: "Die Lichtbildauswer-
tung der von der Polizei angefertigten Fotos belegen, 
dass die geometrischen Formen der Federstecker er-
heblich voneinander abweichen, teilweise bereits das 
Drahtsteckseil beschädigt, d.h. gestaucht oder unter-
schiedlich lang waren. Es wurden somit verschiedene 
Typen verwendet, auch offensichtlich bei Sicherung 
der Verbindungsbolzen im Untergurt." (Bl. 52 d.A.). 
 
Die Klägerin behauptet, die Schadensursache gehe auf 
Montagefehler zurück. Die Beklagte zu 4. habe entge-
gen der Herstellerempfehlung keine Original-Federste-
cker dem Mieter des Krans zur Verfügung gestellt. Für 
den Beklagten zu 1. als Kransachverständigen und für 
den Beklagten zu 2. als Mitglied des Montageteams der 
Beklagten zu 3. und als Richtmeister wäre es ein Leich-
tes gewesen, die Montagefehler zu erkennen und den 
Unfall zu verhindern. Hätte die Beklagte zu 4. einwand-
freie Bolzen und Wolff-Federstecker geliefert und hät-
ten die Beklagten zu 1. und 2. die schadensursächliche 
Bolzenverbindung kontrolliert, wäre ihnen der feh-
lende bzw. falsche, defekte oder falsch montierte Fe-
derstecker aufgefallen. Der Kran hätte nicht in Betrieb 
gehen dürfen. 
 
Nach der Krankenhausentlassung habe sich die Kläge-
rin 6 Wochen lang nur mit Hilfe von Gehhilfen fortbe-
wegen können. Vor dem Unfall habe sie zusammen mit 
ihrer verstorbenen Tochter in dem heute noch von ihr 
bewohnten 2-Familienhaus mit einem 800 qm Grund-
stück zusammengewohnt. Sie habe heute noch 
Schmerzen im Hüft- und Beckenbereich. Ferner habe 
sie einen Tinnitus im rechten Ohr, was auf den Unfall 
zurückgehe. Sie leide unter posttraumatischen Be-
schwerden und Depressionen. Sie habe körperliche 
Dauerschäden erlitten, deren Entwicklung nicht abzu-
sehen sei. Die Klägerin hält ein Schmerzensgeld von 
50.000,00 Euro für angemessen. 
 
Sechs Wochen lang habe die Klägerin den Haushalt 
nicht führen können. Für ein weiteres halbes Jahr habe 
sie lediglich kochen und Wäsche waschen können. Die 
Klägerin macht einen Haushaltsführungsschaden von 

4.256,00 Euro geltend sowie Arzt- und Zuzahlungskos-
ten von 498,84 Euro (Anlage K9) geltend. Ferner ver-
langt sie Ersatz der Beerdigungskosten für ihre Tochter 
in Höhe von 9.272,90 Euro (Anlage K10). 
 
 
Die Klägerin hat mit Schriftsatz vom 06.06.2017 (Bl. 339 
ff. d.A.) die Klage auf die Beklagten zu 3. und 4. erwei-
tert, sie beantragt nunmehr, 
 
1. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an 
die Klägerin 50.000,00 Euro Schmerzensgeld nebst Zin-
sen hieraus in Höhe von 5%-Punkten über dem jeweili-
gen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen; 
 
2. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an 
die Klägerin 14.027,74 Euro nebst Zinsen hieraus in 
Höhe von 5%-Punkten über dem jeweiligen Basiszins-
satz seit Rechtshängigkeit zu zahlen; 
 
3. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an 
die Klägerin außergerichtliche Rechtsverfolgungskos-
ten in Höhe von 2.879,09 Euro nebst Zinsen hieraus in 
Höhe von 5%-Punkten über dem jeweiligen Basiszins-
satz seit Rechtshängigkeit zu zahlen; 
 
4. festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuld-
ner verpflichtet sind, der Klägerin zukünftige immateri-
elle sowie materielle Schäden aus dem Unfallereignis 
vom 11.12.2013 zu ersetzen. 
 
 
Die Beklagten beantragen, 
 
die Klage abzuweisen. 
 
 
Die Streithelfer und die Nebenintervenientin beantra-
gen, 
 
die Klage abzuweisen und der Klägerin die Kosten der 
Nebenintervention aufzuerlegen. 
 
 
Der Beklagte zu 1. behauptet, am 07.10.2013 habe sich 
der Kran in einem ordnungsgemäßen Zustand befun-
den und sei für die Nutzung ohne weiteres einsetzbar 
gewesen, ohne jeglichen technischen Defekt. Insbe-
sondere seien die Federstecker ordnungsgemäß ange-
bracht gewesen. Er habe am 07.10.2013 sämtliche Bol-
zenverbindungen und Federstecker überprüft. Alle 
seien vorhanden und ordnungsgemäß verbaut gewe-
sen. Die Laufkatze habe einwandfrei funktioniert. Er 
habe den Kran begangen und jede Bolzenverbindung 
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angeschaut. Es sei technisch unmöglich, dass ein Kran 
für ca. 2 ½ Monate genutzt werde, wenn eine entspre-
chende Bolzensteckverbindung nicht mit dem entspre-
chenden Federstecker gesichert sei. Die Schadensursa-
che sei nicht in einem Montagefehler oder einer man-
gelhaften Gerätestellung, sondern in einem Konstruk-
tions- bzw. Materialfehler zu sehen. Die nach der am 
07.10.2013 dem Beklagten zu 1. bekannten Hersteller-
vorgabe zu verwendende Befestigung der Bolzen sei - 
wie er später erfahren habe - weder geeignet noch aus-
reichend gewesen. Das Rundschreiben der Streithelfe-
rin zu 2. aus dem Jahr 2002 sei nicht publik gemacht 
worden. 
 
Die Beklagten zu 2. und 3. behaupten, der Beklagte zu 
2. sei auf der streitgegenständlichen Baustelle als Mit-
arbeiter der Beklagten zu 3. nur mit der Einsicherung 
des Stahlbaus und des Hubseils beauftragt gewesen. 
Der Beklagte zu 2. sei nur am 10.09.2013 auf der streit-
gegenständlichen Baustelle anwesend gewesen. Bei 
der Erstmontage seien sämtliche Bolzen ordnungsge-
mäß befestigt, die Federstecker ordnungsgemäß ange-
bracht worden. 
 
Sämtliche mit dem Kran gelieferten Federstecker seien 
beim Erstaufbau durch den Beklagten zu 2. intakt ge-
wesen und hätten keine Hinweise auf Beschädigungen 
hingewiesen. Es seien auch Original Wolff Federstecker 
gewesen. Nach der Kürzung des Kranauslegers sei der 
Beklagte zu 2. nicht mehr beauftragt worden, den Kran 
nochmals zu überprüfen. Dass die Montagearbeiten 
korrekt ausgeführt worden seien, lasse sich bereits 
dadurch belegen, dass der Kran über drei Monate täg-
lich seine Funktion erfüllt habe, ohne dass irgendetwas 
passiert sei. 
 
Die Beklagte zu 4. behauptet, auch nach dem Umbau 
des Turmdrehkrans durch die Mitarbeiter der Beklag-
ten zu 4. seien alle Bolzen gesteckt und mit Original-
Wolff-Federsteckern gesichert gewesen. Die Federste-
cker seien richtig montiert und nicht defekt gewesen. 
Sie seien allesamt vorhanden gewesen. Die Monteure 
der Beklagten zu 4. hätten den Kran nach dem Rückbau 
des Katzauslegers einer erneuten Aufbauprüfung un-
terzogen und den Kran zum Betrieb freigegeben, da 
keine sicherheitsrelevanten Mängel bestanden hätten 
(Anlage B4 a). Zum Zeitpunkt des Aufbaus und der 
Übergabe des streitgegenständlichen Turmdrehkrans 
durch die Beklagte zu 4. sei der Kran vollständig in Ord-
nung gewesen. Alle Bolzensicherungen hätten ord-
nungsgemäß sowie sach- und fachgerecht gesteckt. 
 

Im Übrigen ist die Beklagte zu 4. der Auffassung, dass 
sie sich auf das Ergebnis der Prüfung durch den Beklag-
ten zu 1., einen selbstständigen und BG-ermächtigten 
Prüfingenieur, habe verlassen können und müssen. Der 
Beklagte zu 1. sei seit vielen Jahren Prüfingenieur für 
Krane und Turmdrehkrane und prüfe nach eigenen An-
gaben ca. 600 Krane pro Jahr. Die Beklagte zu 4. habe 
sich daher auf die Qualifikation und Eignung sowie die 
BG-Ermächtigung des Beklagten zu 1. Verlassen dürfen. 
 
Wegen des weiteren Parteivorbringens wird auf die ge-
wechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen. 
 
Die Akten der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main zu 
Az. 3690 Js 215547/14 sind beigezogen und zum Ge-
genstand der mündlichen Verhandlung gemacht wor-
den. 
 
Das Gericht hat gemäß Beschluss vom 21.08.2017 
(Bl. 525 d.A.) und vom 15.10.2020 (Bl. 1576 d.A.) Be-
weis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Sach-
verständigengutachtens. Wegen des Ergebnisses der 
Beweisaufnahme wird auf das schriftliche Gutachten 
des Sachverständigen Dipl.-Ing. H### vom 20.03.2019 
(Bl. 959 ff. d.A.) und das Ergänzungsgutachten vom 
03.08.2021 (Bl. 1662 ff. d.A.) hingewiesen. 
 
Entscheidungsgründe 
 
A. 
 
Die Klage ist bis auf den Teil des Klageantrags zu 4., der 
sich auf immaterielle Schäden bezieht, zulässig. 
 
Für einen Feststellungsanspruch hinsichtlich immateri-
eller Schäden fehlt das Feststellungsinteresse. Die Klä-
gerin hat nicht dargetan, noch ist es ersichtlich, dass ihr 
neben dem mit dem Klageantrag zu 1. geltend gemach-
ten Schmerzensgeldanspruch in Zukunft noch weitere 
immaterielle Schäden entstehen könnten. Wegen des 
Grundsatzes der Einheitlichkeit des Schmerzensgeldes 
werden mit dem Schmerzensgeld sämtliche Schadens-
folgen erfasst, die entweder bereits eingetreten und 
objektiv erkennbar sind oder deren Eintritt jedenfalls 
vorhergesehen und bei der Entscheidung berücksich-
tigt werden kann (vgl. BGH Beschl. v. 23.8.2022 - 1 StR 
252/22, BeckRS 2022, 25298 Rn. 3). Der Antrag zu 
4. war insoweit als unzulässig abzuweisen. 
 
B. 
 
Soweit zulässig ist die Klage in vollem Umfang begrün-
det. 
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I. 
 
Der Klägerin steht gegen die Beklagten als Gesamt-
schuldner ein Anspruch auf Zahlung eines Schmerzens-
geldes in Höhe von 50.000,00 Euro sowie eines Scha-
densersatzes in Höhe von 14.027,74 Euro aus §§ 823 
Abs. 1, 840 Abs. 1, 253 Abs. 2, 249 Abs. 2 BGB zu. 
 
1. Unstreitig wurde die Klägerin durch den Sturz des 
streitgegenständlichen, von der Beklagten zu 4. gelie-
ferten, vom Beklagten zu 2. als Mitarbeiter der Beklag-
ten zu 3. mit aufgebauten und geprüften, vom Beklag-
ten zu 1. erneut geprüften Krans am Körper und an der 
Gesundheit geschädigt und hat somit eine Rechtsguts-
verletzung erlitten. Diese Rechtsgutsverletzung wurde 
durch rechtswidrige Pflichtverletzungen der Beklagten 
schuldhaft verursacht. 
 
Unstreitig ist der streitgegenständliche Kran deswegen 
gestürzt, weil sich im - Blickrichtung vom Turm Rich-
tung Auslegerspitze - rechten Untergurt ein Verbin-
dungsbolzen zwischen dem zweiten und dem dritten 
Auslegerstück herausgelöst hatte. Es kann offenblei-
ben, ob ein montierter falscher Federstecker oder ein 
nicht montierter Federstecker letztlich hierfür ursäch-
lich war. Denn es steht aufgrund des Ergebnisses der 
Beweisaufnahme zur Überzeugung des Gerichts fest, 
dass am streitgegenständlichen Kran unterschiedliche 
Federstecker eingesetzt wurden, die nicht vom Herstel-
ler stammten und teilweise geometrisch nicht geeignet 
oder beschädigt waren. 
 
Schon allein dieser Umstand zeigt, dass die Beklagte zu 
4. als Eigentümerin und Vermieterin des Krans es 
pflichtwidrig unterlassen hat, passende, auf den jewei-
ligen Verbindungsbolzen abgestimmte Federstecker 
zum Aufbau des Krans zu liefern; dass die Beklagten zu 
3. und zu 4. es pflichtwidrig unterlassen haben, zu 
überwachen, dass die von ihnen mit dem Aufbau und 
Freigabe des Krans beauftragten Mitarbeiter, den Be-
klagten zu 2. und den Streithelfer zu 9., das gelieferte 
Material auf dessen Geeignetheit überprüfen; dass die 
Beklagten zu 1. und 2. letztlich bei der Montage und 
Sachkundeprüfung des Krans bzw. dessen Sachverstän-
digen-Prüfung es pflichtwidrig unterlassen haben, zu 
beanstanden, dass die Bolzenverbindungen am Lauf-
katzenausleger des streitgegenständlichen Krans, auch 
im Untergurt, teilweise durch nicht auf den jeweiligen 
Verbindungsbolzen abgestimmte Federstecker gesi-
chert waren. 
 
Dies haben die Beklagten in rechtswidriger und schuld-
hafter, weil jedenfalls fahrlässiger Weise unterlassen. 
 

Nach dem in § 286 ZPO normierten Grundsatz der 
freien Beweiswürdigung ist ein Beweis erbracht, wenn 
das Gericht unter Berücksichtigung des gesamten In-
halts der Verhandlungen und des Ergebnisses einer et-
waigen Beweisaufnahme von der Richtigkeit einer Tat-
sachenbehauptung überzeugt ist. Dabei muss der Grad 
der Überzeugung keine absolute Gewissheit und auch 
keine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit er-
reichen. 
 
Vielmehr genügt ein für das praktische Leben brauch-
barer Grad an Gewissheit, der vernünftigen Zweifeln 
schweigen gebietet, ohne sie völlig auszuschließen 
(st. Rspr.; siehe nur BGH 11.06.2015 - I ZR 19/14, NJW 
2016, 942, Rn. 40). Das ist hier der Fall. 
 
Der Sachverständige H### stellt in seinem Gutachten 
vom 20.03.2019 fest, dass die am Unfallort von der Po-
lizei gesicherten Federstecker überwiegend unter-
schiedliche geometrische Ausführungen, die nicht an 
die geometrische Form der zu sichernden Bolzen ange-
passt gewesen seien, und Materialveränderungen, ins-
besondere Einkürzungen, aufgewiesen hätten. Der 
Sachverständige stellt weiter fest, dass diese Mängel 
bei der Sachkunde- bzw. Sachverständigen-Kranprü-
fung hätte auffallen, erkannt und beanstandet werden 
müssen. Die Federstecker stellten bei nicht ordnungs-
gemäßer Montage und nicht bestimmungsgemäßer 
Ausführung ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar. Denn es 
sei nicht auszuschließen, dass der nicht passende Fe-
derstecker bei auftretender Gegenreaktionskraft wie-
der aus seinem mangelhaften Sitz herausgedruckt 
werde. Ein Austausch der nicht passenden Federste-
cker wäre bei der vorliegenden Sachlage (s. Polizei-
Lichtbilder) zwingend vor dem Kranhub erforderlich ge-
wesen. Dies alles hat der Sachverständige in seinem Er-
gänzungsgutachten vom 03.08.2021 bestätigt. 
 
Nachdem die Beklagten am 23.02.2024 verhandelt ha-
ben, ohne zuvor einen (erneuten) Antrag auf Ladung 
des Sachverständigen H### zu stellen, haben sie auf 
dessen Anhörung schlüssig verzichtet (§ 295 Abs. 1 
ZPO). 
 
Aufgrund der durchgeführten Beweisaufnahme hat das 
Gericht einen für das praktische Leben brauchbaren 
Grad an Gewissheit darüber, dass die Bolzenverbindun-
gen des streitgegenständlichen Krans vorwiegend 
durch nicht passende Federstecker gesichert waren 
und der Beklagte zu 1. als Kransachverständiger, der 
Beklagte zu 2. als Monteur und selbständiger Richt-
meister, die Beklagte zu 3. als mit der Montage und 
Freigabe des Krans beauftragte Firma, die Beklagte zu 
4. als Eigentümerin und Vermieterin des Krans dies 
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auch hätten erkennen können und müssen. Vernünf-
tige Zweifel schweigen. Das Gericht folgt den überzeu-
genden Angaben des Sachverständigen H###, der für 
die vorliegende Begutachtung besonders qualifiziert 
ist. Das Gutachten ist in sich schlüssig und nachvollzieh-
bar. Der Sachverständige ist insbesondere auch von zu-
treffenden Tatsachen ausgegangen und hat die daraus 
folgenden Ergebnisse logisch und widerspruchsfrei dar-
gestellt. Der Sachverständige hat seine Schlussfolge-
rungen stets umfassend begründet. 
 
Die Beklagten zu 1. und 2. haben bei ihren Kranprüfun-
gen jeweils ihre Sorgfaltspflichten verletzt. In ihrer 
Funktion als Prüfingenieur bzw. Richtmeister waren sie 
verpflichtet, die Bolzen und Federstecker sowie die 
Bolzenverbindungen auf dem Ausleger des streitge-
genständlichen Krans im Rahmen einer visuellen Prü-
fung auf ihre Ordnungsgemäßheit und Betriebssicher-
heit hin zu kontrollieren und bei Feststellung von Unre-
gelmäßigkeiten Maßnahmen zur Abwendung der da-
mit verbundenen Gefahren zu ergreifen. 
 
Der Beklagte zu 2. führte seine Prüfung nach der Mon-
tage und vor der Inbetriebnahme durch. Es handelt sich 
um die gemäß § 26 Abs. 2 DGUV Krane bei jeder Auf-
stellung vorgeschriebene Prüfung. Hierbei handelt es 
sich um eine Sicht- und Funktionsprüfung, die insbe-
sondere die Funktion der Sicherheitseinrichtungen, die 
richtige Aufstellung sowie die Konstruktionsteile, die 
bei der Aufstellung montiert bzw. verändert werden 
müssen, umfasst. Neben der Kontrolle auf augenfällige 
Mängel gehört hierzu auch die Kontrolle von Bolzen 
(vgl. hierzu Durchführungsanweisung zu § 26 Abs. 2 
DGUV Krane). Hierbei handelt es sich um eine vollstän-
dige Prüfung des Krans, die nicht etwa endet, sobald 
eine Beanstandung festgestellt wird, selbst wenn diese 
Beanstandung - so wie hier - eine Umrüstung i.S.d. § 26 
Abs. 2 DGUV Krane erforderlich macht, nach deren Vor-
nahme eine erneute Prüfung durchzuführen ist. Der 
Beklagte zu 1. prüfte den Kran im Rahmen der wieder-
kehrenden Prüfung (§ 26 Abs. 1 und 4 DGUV Krane), 
während dieser bereits in Betrieb genommen war. 
 
Es kann dahinstehen, ob sich zum Zeitpunkt der jewei-
ligen Prüfung in der streitgegenständlichen Bolzenver-
bindung kein Federstecker oder ein Federstecker mit 
einer zu kurzen Nadel befand, denn jedenfalls haben 
die Beklagten zu 1. und 2. sorgfaltswidrig nicht be-
merkt, dass sich in den Bolzenverbindungen des Krans 
lediglich ein einziger Original Wolff Federstecker mit 
gelber Chromatierung befand und dass mehrere Feder-
stecker beschädigt waren und unterschiedliche Längen 
aufwiesen. Dass die Beklagten zu 1. und 2. diese Feder-

stecker nicht beanstandet haben, obwohl sich diese er-
kennbar in einem nicht zulässigen Zustand befunden 
haben, lässt für die Kammer nur den Schluss zu, dass 
die Beklagten zu 1. und 2. geraden den Bolzenverbin-
dungen nicht die gebotene Aufmerksamkeit geschenkt 
haben. 
 
Der Beklagte zu 1. ist auch passivlegitimiert. Für ihn gel-
ten die Grundsätze der Amtshaftung (§ 839 BGB i.V.m. 
Art. 34 GG), die eine persönliche Inanspruchnahme 
grundsätzlich ausschließen würden, nicht. Die Durch-
führung der wiederkehrenden Prüfung von Kranen 
durch Sachkundige nach § 26 Abs. 1 der berufsgenos-
senschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften für 
Krane (DGUV Krane) stellt keine Ausübung eines öf-
fentlichen Amtes dar, da die öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften den Auftraggeber selbst verpflichteten, die 
erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung von Unfäl-
len zu ergreifen. Der Auftraggeber ist zwar rechtlich 
verpflichtet, hierzu einen Sachkundigen einzuschalten 
und vertraglich zu verpflichten, die Behörde ist jedoch 
an die Ergebnisse der Sachkundigen-Prüfung nicht ge-
bunden. Der Sachkundige selbst ist nicht befugt, Maß-
nahmen selbst zu treffen und braucht die Behörde 
auch nicht über das Ergebnis seiner Prüfung zu unter-
richten. Die Prüfung erfolgt stattdessen unabhängig 
von amtlichen Prüfungen. Die Aufgabe des Sachkundi-
gen beschränkt sich darauf, den Sachverhalt zu prüfen 
und das Prüfungsergebnis zu dokumentieren, in wel-
ches die Behörden nur Einsicht nehmen können. Die 
Prüfung ist daher nicht aufs Engste mit einer öffentlich-
rechtlichen Aufgabe verbunden (vgl. BGH, Urteil vom 
14.05.2009 - III ZR 86/08, NJW-RR 2009, 1398). 
 
Die Beklagten zu 3. und 4. haben ihre Versicherungs-
pflicht verletzt, indem sie es unterließen, zum einen 
ihre Mitarbeiter darin zu unterweisen, dass die Bolzen-
verbindungen beim Aufbau des Krans besonders sorg-
fältig überprüft werden müssen und nicht passende, 
beschädigte und nicht Original-Wolff-Federstecker zu 
beanstanden und auszutauschen sind, und zum ande-
ren die von ihnen beauftragten Prüfer stichprobenartig 
zu überwachen. Die Beklagte zu 4. hat zudem als Ver-
mieterin des Krans nicht passende Federstecker gelie-
fert. 
 
Die Verkehrssicherungspflicht beruht auf der Erwä-
gung, dass jeder, der eine Gefahrenquelle schafft, auch 
die notwendigen Vorkehrungen zum Schutz Dritter zu 
treffen hat. Bei einem Bauvorhaben hat zwar in erster 
Linie der Bauherr dafür zu sorgen, dass von seinem 
Bauvorhaben keine Gefahren ausgehen, durch die 
Dritte geschädigt werden können, weil der Bauherr die 
Gefahrenquelle eröffnet hat. Allerdings sind die am 
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Bauvorhaben beteiligten Unternehmer nicht nur ver-
tragsrechtlich verpflichtet, den Bauherr vor etwaigen 
Schäden durch das Werk zu bewahren, sondern sie sind 
auch deliktsrechtlich zur Verkehrssicherung gegenüber 
Dritten verpflichtet, die vorhersehbar mit den Gefah-
ren der baulichen Anlage in Berührung kommen und 
dadurch Schaden erleiden können (BGH, NJW 1997, 
582). 
 
Dies bedeutet, dass auch etwa die Beklagten zu 3. und 
4., die die Montage und Freigabe des Krans übernom-
men hatten, für ihren Arbeitsbereich verkehrssiche-
rungspflichtig waren. Dass daneben auch andere - etwa 
wie die Nebenintervenientin zu 8. - Pflichten übernom-
men haben, lässt die Pflicht der Beklagten zu 3. und 
4. für die von ihnen übernommene Tätigkeit, Gewähr 
zu übernehmen, nicht entfallen. Die Haftung der Be-
klagten zu 3. und 4. entfällt auch nicht, weil sie jeweils 
Dritte, nämlich die Beklagten zu 2. und 1., mit der der 
Überprüfung der Einsatzfähigkeit des streitgegen-
ständlichen Krans beauftragt haben und sich auf das Er-
gebnis dieser selbständigen Prüfungen hätten verlas-
sen dürfen. Denn der ursprünglich Verkehrssicherungs-
pflichtige bleibt zur Überwachung des eingesetzten 
Dritten verpflichtet und ist insofern neben diesem 
selbst noch verantwortlich. Die Verkehrssicherungs-
pflicht des ursprünglich Verantwortlichen wird auf Aus-
wahl- und Überwachungspflichten verengt. In Grenzen 
kann der ursprünglich Verpflichtete zwar darauf ver-
trauen, dass der Dritte der Pflicht auch nachkommt. 
Dennoch muss er sich durch stichprobenartige Kontrol-
len ein Bild davon verschaffen, ob der beauftragte 
Dritte seinen Pflichten grundsätzlich nachkommt. Dass 
die Beklagten zu 3. und 4. irgendwelche Kontrollmaß-
nahmen getroffen hätten, tragen sie selbst nicht vor. 
 
Die unstreitig gebliebenen Verletzungen der Klägerin, 
welche unstreitig durch das Unfallereignis verursacht 
wurden, sind adäquat-kausal auf die Pflichtverletzun-
gen der Beklagten zurückzuführen. Da die Pflichtverlet-
zung objektiv feststeht und sich gerade diejenige Ge-
fahr verwirklicht hat, der die betreffende Pflicht entge-
genwirken soll, nämlich den Kran vor dem Umstürzen 
zu bewahren, kommt der geschädigten Klägerin der Be-
weis des ersten Anscheins zugute. Die Beklagten haben 
diesen Anscheinsbeweis nicht erschüttert, da sie keine 
Tatsachen vorgetragen haben, die die Möglichkeit ei-
nes anderen (atypischen) Geschehensablaufs im Ein-
zelnen ernsthaft in Betracht kommen lassen. Zwar ist - 
was auch das Gericht nicht verkennt - eine anderwei-
tige Ursache für den Sturz des Krans theoretisch denk-
bar, etwa, durch mutwillige Beschädigung durch unbe-
kannte Dritte oder etwaige verborgene Konstruktions- 

bzw. Materialfehler. Dafür gibt es jedoch keine An-
haltspunkte und es erscheint insgesamt als fernlie-
gend, weshalb sich auf dieser Grundlage beim Gericht 
kein "vernünftiger Zweifel" einstellt. Demnach ist da-
von auszugehen, dass der Sturz des Krans verhindert 
worden wäre, wenn die Beklagten ihrer Pflichten nach-
gekommen wären, weil ihnen dann die mangelhaften 
Federstecker aufgefallen und daraufhin Schutzvorkeh-
rungen getroffen worden wären. Dies hätte dazu ge-
führt, dass der Kran am 11.12.2013 nicht eingestürzt 
wäre. 
 
2. Der Klägerin ist aufgrund der Rechtsgutsverletzung 
ein immaterieller Schaden entstanden, weshalb die Be-
klagten ihr ein Schmerzensgeld in Höhe von 50.000,00 
Euro gemäß § 253 Abs. 2, 844 Abs. 3 BGB schulden. 
 
 
Die Höhe zuzubilligenden Schmerzensgeldes wird maß-
geblich durch die sogenannte Ausgleichsfunktion des 
Schmerzensgeldes bestimmt. Danach soll das Schmer-
zensgeld dem Geschädigten einen Ausgleich für den er-
littenen nicht vermögensrechtlichen Schaden gewäh-
ren. Die sogenannte Genugtuungsfunktion des 
Schmerzensgeldes, die insbesondere bei vorsätzlichen 
oder zumindest grob fahrlässigen Schädigungen ein-
greift, tritt demgegenüber in den Hintergrund. Vorlie-
gend ist den Beklagten kein grob fahrlässiges oder vor-
sätzliches Verhalten vorzuwerfen. 
 
Bei der Bemessung des Schmerzensgeldes waren daher 
insbesondere das Ausmaß und die Schwere der Verlet-
zungen sowie deren Folgen, zu berücksichtigen. Die 
Schwere dieser Belastungen wird vor allem durch die 
Stärke, Heftigkeit und Dauer der erlittenen Schmerzen 
und Funktionsbeeinträchtigungen bestimmt. 
 
Gewicht kommt etwaigen Dauerfolgen der Verletzun-
gen zu (vgl. OLG München, Urteil v. 16.2.2022 - 10 U 
6245/20, BeckRS 2022, 3890 Rn. 38 m.w.N.). Die Kläge-
rin wurde durch das Unfallereignis schwer verletzt. 
 
Das belegen die unstreitig gebliebenen ärztlichen Be-
richte. Dass eine starke psychische Belastung der Klä-
gerin in der Zeit nach dem Unfall, bei dem ihre 45-jäh-
rige Tochter starb, darf ohne weiteres angenommen 
werden. Alles in allem erscheint der Kammer hier die 
Zuerkennung des verlangten Schmerzensgeldes in 
Höhe von 50.000,00 Euro nicht als übersetzt. 
 
3. Zum Ausgleich ihrer materiellen Schäden kann die 
Klägerin von den Beklagten die Zahlung von insgesamt 
14.027,74 Euro fordern. Das einfache Bestreiten der 
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Beklagten ist angesichts der unstreitigen Gesundheits-
schäden der Klägerin und deren Tochter aufgrund des 
streitgegenständlichen Kranunfalls unbeachtlich. 
 
Zu erstatten sind der Klägerin Arzt- und Zuzahlungskos-
ten in Höhe von 498,84 Euro. Insoweit sind Positionen 
betroffen, welche nachvollziehbar durch die Beein-
trächtigungen der Klägerin verursacht worden sind. 
 
Gemäß § 844 Abs. 1 hat die Klägerin gegen die Beklag-
ten als Gesamtschuldner Anspruch auf Ersatz der Kos-
ten der Beerdigung der Tochter in Höhe von 9.272,90 
Euro, die unstreitig infolge des Kranunfalls gestorben 
ist. 
 
Für die Zeit bis zu 6 Monaten nach dem Kranunfall kann 
die Klägerin gegenüber den Beklagten schließlich einen 
Haushaltsführungsschaden in Höhe von 4.256,00 Euro 
geltend machen. Der Haushaltsführungsschaden ist 
nach §§ 842, 843 BGB auszugleichen. Dafür muss der 
verletzte Haushaltsführende darlegen und im Rahmen 
der Beweiserleichterung des § 287 ZPO beweisen, wel-
che Tätigkeiten er ohne den Unfall im Haushalt ausge-
übt hätte und welche Aufgaben er infolge der konkre-
ten, unfallbedingten gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen nicht mehr oder nur noch in reduziertem Um-
fang ausüben kann. Soweit die Klägerin für den Zeit-
raum von 6 Wochen nach dem Unfall eine Beeinträch-
tigung von 100% und für weitere 6 Monate eine Beein-
trächtigung von 50% geltend macht, ist dies in Anbe-
tracht der Folgen des Kranunfalls für die Kammer nach-
vollziehbar. Die Klägerin führte nach dem Tod der 
Tochter einen 1-Personen-Haushalt in einem 2-Fami-
lienhaus mit einem 800 qm Grundstück. Ein wöchentli-
cher Stundenbedarf von 22,4 h ist anzusetzen. 
 
Ein Stundensatz in Höhe von 10,00 Euro erscheint an-
gemessen. Die Berechnung des Haushaltsführungs-
schadens auf Seite 12 der Klageschrift kann durch das 
Gericht im Ergebnis ohne weiteres übernommen wer-
den (425,6 Stunden x 10 Euro = 4.256,00 Euro). 
 
4. Der Anspruch der Klägerin ist auch durchsetzbar. Er 
ist insbesondere nicht verjährt. 
 
Für Ansprüche aus § 823 BGB gilt die dreijährige Ver-
jährungsfrist gemäß §§ 195, 199 BGB. Da die Klägerin 
am 11.12.2013 verletzt wurde, wären an sich sämtliche 
Ansprüche mit Ablauf des 31.12.2016 verjährt. Die Ver-
jährungsfrist beginnt allerdings gemäß § 199 Abs. 1 
BGB mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch 
entstanden ist und der Gläubiger von den anspruchs-
begründenden Umständen und der Person des Schuld-

ners Kenntnis erlangt hat oder aufgrund grob fahrlässi-
ger Unkenntnis nicht erlangt hat, zu laufen. Die Kläge-
rin konnte erst im März 2014 überhaupt Kenntnis von 
den Tatsachen, aus denen die Verantwortlichkeit der 
Beklagten folgte, erlangen, als das Gutachten des Sach-
verständigen S### vorgelegt wurde. Die Verjährungs-
frist begann daher frühestens mit Ablauf des 
31.12.2014 zu laufen, so dass die Verjährung durch die 
am 06.09.2017 eingegangene Klage rechtzeitig ge-
hemmt wurde (§ 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB). 
 
II. 
 
Die Klägerin hat gegen die Beklagten als Gesamtschuld-
ner auch einen Anspruch auf Ersatz der außergerichtli-
chen Rechtsanwaltskosten i.H.v. 2.879,09 Euro aus 
§§ 823, 249 BGB. 
 
III. 
 
Der Zinsanspruch folgt aus §§ 291, 288 Abs. 1 BGB. 
 
IV. 
 
Die Klägerin hat auch einen Anspruch auf die begehrte 
Feststellung der Ersatzpflicht der Beklagten für zukünf-
tig aus dem Unfallereignis entstehende materielle 
Schäden (§§ 823 Abs. 1, 249 BGB, 256 Abs. 1 ZPO). Dies 
allerdings nur, soweit Ansprüche nicht auf Sozialversi-
cherungsträger oder sonstige leistende Dritte im Wege 
des gesetzlichen Forderungsübergangs übergegangen 
sind oder übergehen werden, da die Klägerin nur inso-
weit aktivlegitimiert ist (§ 116 SGB X). Das Feststel-
lungsinteresse (§ 256 Abs. 1 ZPO) besteht; dass die 
diesbezügliche Schadensentwicklung vollständig abge-
schlossen ist, steht nicht sicher fest. 
 
V. 
 
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 2 Ziffer 1, 
100 Abs. 4 ZPO und betreffend die Nebeninterventio-
nen aus § 101 Abs. 1 ZPO. 
 
VI. 
 
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit hat 
ihre Grundlage in § 709 Satz 1 und 2 ZPO. 
 
VII. 
 
Die Streitwertfestsetzung folgt aus § 3 ZPO. 
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Ax Rechtsanwälte 
Effektive und interessengerechte KITA-
Nutzungsverträge 

Unser Vorschlag für einen umfassenden, differenzier-
ten und ausgewogenen KITA-Nutzungsvertrag (Aus-
züge): 
 
§ 1 Vertragsgegenstand und umfang 
 
(1) Die Stadt als Grundstückseigentümerin überlässt 
dem Nutzer die Räumlichkeiten der Kindertagesein-
richtung … in dem Gebäude nebst Außenanlagen … zur 
Nutzung unter Maßgabe der Regelungen dieses Vertra-
ges. 
 
… 
 
Eine Abweichung der im Vertrag angegebenen Flächen 
von den tatsächlichen Verhältnissen begründet für 
keine der Vertragsparteien einen Anspruch auf Verän-
derung des Vertragsverhältnisses. Eine Miete wird 
nicht geschuldet. 
 
(2) Die Lage und Abgrenzung des Vertragsgegenstan-
des ist auf dem beigefügten Lageplan markiert und rot 
gekennzeichnet. Der Lageplan ist als Anlage 1 Bestand-
teil dieses Vertrages. Der nicht gekennzeichnete Teil 
des Gebäudes ist einem Dritten zur Nutzung überlassen 
und nicht Gegenstand dieses Vertrages. Der Nutzer er-
hält einen Gebäudegrundriss ausgehändigt. Der Ge-
bäudegrundriss ist als Anlage 2 Bestandteil dieses Ver-
trages. 
 
(3) Der Nutzer verpflichtet sich, Grundstück und Ge-
bäude entsprechend des ihm zur Nutzung überlasse-
nen Umfangs zur Betreibung einer Kindertageseinrich-
tung zu nutzen. Der Nutzer erfüllt für die o.g. Einrich-
tung alle Aufgaben der Verwaltung und Betreuung im 
Sinne des VIII. Buches des SGB und des Brandenburgi-
schen KitaG in der jeweils gültigen Fassung sowie der 
hierzu erlassenen Verordnungen. Er führt die genannte 
Einrichtung auf der Grundlage eines pädagogischen 
Konzeptes und stellt sicher, dass er die für den Betrieb 
erforderliche Erlaubnis gem. § 45 SGB VIII - KJHG - je-
derzeit nachweisen kann. Der Nutzer gewährleistet un-
ter Berücksichtigung gesetzlicher Regelungen die Infor-
mationspflichten gegenüber Behörden, Verbänden 
und sonstigen Berechtigten. Der Nutzer ist gem. § 75 
SGB VIII - KJHG anerkannt. 
 

Eine zeitweise Gebrauchsüberlassung an Dritte darf 
nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Eigen-
tümers erfolgen. Eine dauerhafte Gebrauchsüberlas-
sung an Dritte ist ausgeschlossen. 
 
… 
 
 
§ 4 Instandhaltung/Instandsetzung 
 
(1) Die Parteien halten den Zustand des Grundstückes, 
des Gebäudes sowie der Außenanlagen zum Zeitpunkt 
des Abschlusses dieses Vertrages in einem Übergabe-
protokoll fest.  
 
(2) Der Nutzer hat keinen Anspruch darauf, dass das 
Objekt und die vorhandenen Anlagen den nach Errich-
tung des Objekts verschärften oder sonst neu formu-
lierten bautechnischen Anforderungen entsprechen. 
Dies gilt insbesondere für den Schall- und Wärme-
schutz sowie für arbeitsschutzrechtliche Anforderun-
gen wie zum Beispiel die Arbeitsstättenrichtlinien. Dies 
gilt nicht, sofern der Zweck dieses Vertrages aufgrund 
der verschärften oder sonst neu formulierten bautech-
nischen Anforderungen objektiv unmöglich wird; der 
Eigentümer kann dem Anspruch in diesem Fall jedoch 
die Unwirtschaftlichkeit der Herstellung eines entspre-
chenden Zustands, der verschärften oder sonst neu 
formulierten bautechnischen Anforderungen ent-
spricht, entgegenhalten. Wenn der Eigentümer dem 
Nutzer einen Energieausweis vorlegt oder in Kopie 
überlässt, so dient dies allein der Erfüllung öffentlich-
rechtlicher Pflichten; in den vorliegenden Vertrag wird 
der Energieausweis nicht einbezogen. Die Angaben des 
Energieausweises sind nicht maßgeblich für den ver-
tragsgemäßen Zustand. Vor allem sichert die Eigentü-
merin keine bestimmte Eigenschaft zu, keinen be-
stimmten Energiebedarfs- oder Verbrauchswert und 
keine bestimmte Obergrenze für den Energiever-
brauch. Falls keine Klimaanlage vorhanden ist, weist 
der Eigentümer den Nutzer darauf hin, dass bei hohen 
Außentemperaturen möglicherweise die Temperatu-
ren nach der Arbeitsstättenverordnung nicht durch-
gängig oder nicht in allen Räumen gewährleistet sind. 
 
(3) Zum Beschaffen – mit der Person des Nutzers oder 
dessen betrieblichen Verhältnissen zusammenhängen-
der – etwaiger öffentlich-rechtlicher Erfordernisse wie 
Erlaubnisse, Genehmigungen und Konzessionen sowie 
zu einer etwa erforderlichen Gewerbeanzeige ist der 
Nutzer selbst auf eigene Kosten verpflichtet. Hierzu er-
lassene Auflagen und Bedingungen hat der Nutzer 
selbst und auf eigene Kosten fristgerecht zu erfüllen. 
Hat die Beschaffung aus Gründen keinen Erfolg, die mit 
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der Person des Nutzers oder dessen betrieblichen Ver-
hältnissen zusammenhängen, so kann der Nutzer hie-
raus keine Rechte gegenüber der Eigentümerin herlei-
ten. Der Überlassungsgegenstand befindet sich im Ei-
gentum der Stadt. Soweit sich aus dem Eigentum am 
Überlassungsgegenstand oder etwa in diesem Zusam-
menhang stehenden Verträgen Beschränkungen und 
Verpflichtungen für den Nutzer ergeben, sind diese 
vom Nutzer zu beachten. Die Eigentümerin weist den 
Nutzer schriftlich auf ihr bekannte Beschränkungen 
und Verpflichtungen hin. Die Eigentümerin sichert zu, 
dass zum Zeitpunkt der Übergabe keine Hindernisse 
gegen den ordnungsgemäßen Betrieb als Kindertages-
einrichtung bekannt sind, soweit nicht im Übergabe-
protokoll anderweitig festgehalten. Die Eigentümerin 
leistet außerhalb der in diesem Vertrag vorgesehenen 
Nutzung keine Gewähr dafür, dass die überlassenen 
Räumlichkeiten für sonstige Nutzungen den allgemei-
nen technischen Anforderungen und den behördlichen 
Vorschriften entsprechen. 
 
(4) Der Eigentümer hat nach vorheriger Terminabstim-
mung jederzeit das Recht, den ordnungsgemäßen Zu-
stand des Grundstücks und der Gebäude unter Beteili-
gung des Beauftragten des Nutzers zu überprüfen und 
zu diesem Zweck das Grundstück und die Gebäude zu 
betreten. Dabei festgestellte Mängel sind dem Nutzer 
schriftlich anzuzeigen und von diesem innerhalb einer 
angemessenen und zumutbaren Frist zu beheben. 
 
(5) Der Nutzer verpflichtet sich, den Vertragsgegen-
stand schonend und pfleglich zu behandeln. Die In-
standhaltung und die Instandsetzung des Vertragsge-
genstandes (Grundstück und Gebäude) obliegen mit 
Ausnahme von Reparaturen an Dach und Fach (Dach-
substanz und die tragenden Gebäudeteile einschließ-
lich tragender Wände mit Außenfassade) dem Nutzer. 
Die Instandhaltung umfasst alle Maßnahmen, die er-
forderlich sind, um den Vertragsgegenstand in ver-
tragsgemäßem Zustand zu halten und Schäden vorzu-
beugen. Die Instandsetzung beinhaltet alle notwendi-
gen Reparaturmaßnahmen des Vertragsgegenstandes. 
Die Instandhaltung/Instandsetzung umfasst dabei auch 
das Beheben von Schäden sowie die Wartung von Lei-
tungen und Anlagen für Wasser, Elektrizität und Gas. 
Greifen Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaß-
nahmen in Dach und Fach ein, muss vor Beginn der 
Baumaßnahmen das Einverständnis des Eigentümers 
eingeholt werden. 
 
(6) Der Nutzer hat die Räumlichkeiten ausreichend zu 
belüften und bei Kälte ggf. zu beheizen. Der Nutzer ist 
für die bestimmungsgemäße Benutzung der Trinkwas-
serentnahmestellen mitverantwortlich. Er ist in den zur 

alleinigen Nutzung überlassenen Räumen (insbeson-
dere auch der Küche sowie den dazugehörigen Neben-
räumen) alleine und in den übrigen Räumlichkeiten ne-
ben der technischen Hausverwaltung verpflichtet zu 
überwachen und zu gewährleisten, dass jede Wasser-
entnahmestelle regelmäßig, in der Regel wöchentlich, 
gründlich durchgespült wird. Die Eigentümerin führt in 
regelmäßigen Abständen eine Legionellenprüfung 
durch. Der Nutzer beachtet gesetzliche und behördli-
che Vorschriften und Auflagen, insbesondere in Bezug 
auf Brandschutz, Statik, Bausubstanz und Versamm-
lungsstätten. Die Eigentümerin weist den Nutzer auf 
die Versammlungsstättenverordnung hin. Einrich-
tungs- und Gebrauchsgegenstände sowie Elektroge-
räte, die der Nutzer in den Überlassungsgegenstand 
einbringt, müssen den aktuellen Sicherheitsbestim-
mungen entsprechen. 
 
(7) Bauliche Veränderungen an dem Überlassungsge-
genstand inklusive dem von der Eigentümerin gestell-
ten Inventar, an den technischen Einrichtungen oder 
an Versorgungsanlagen dürfen nur von der Eigentüme-
rin vorgenommen werden. Der Nutzer kann Ände-
rungswünsche melden. Über deren Realisierung ent-
scheidet die Eigentümerin im jeweiligen Einzelfall. 
Sonstige Veränderungen innerhalb des Überlassungs-
gegenstandes bedürfen der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung der Eigentümerin. Endet das Vertragsver-
hältnis, so kann die Eigentümerin vom Nutzer verlan-
gen, dass er bis zum Rückgabetermin sämtliche bauli-
chen und sonstigen Veränderungen an dem Überlas-
sungsgegenstand bzw. des Inventars, die nicht von der 
Eigentümerin genehmigt wurden, beseitigt und den ur-
sprünglichen Zustand wieder herstellt. Die Eigentüme-
rin kann ebenfalls verlangen, dass der Nutzer Einrich-
tungen, mit denen er die Räumlichkeiten versehen hat, 
bis zum Rückgabetermin wegnimmt und den ursprüng-
lichen Zustand wieder herstellt. Dies gilt auch für vom 
Nutzer verlegte Kabel und Kabelkanäle. Die Kosten für 
die Anbringung, den Betrieb, die Unterhaltung und 
ggf. der Beseitigung bzw. Rückbau der Veränderung 
und Einrichtungen können dem Nutzer auferlegt wer-
den. Soweit dem Nutzer die Kosten auferlegt wurden 
bzw. der Nutzer nach entsprechender Zustimmung die 
Veränderungen selbst vorgenommen hat, so ist die Ei-
gentümerin dennoch nicht zum Ablösen von Verände-
rungen am Überlassungsgegenstand bzw. dem Inven-
tar oder von Einrichtungen des Nutzers verpflichtet. Sie 
kann jedoch deren Beseitigung oder Wegnahme – ganz 
oder in Teilen – durch Zahlung einer angemessenen 
Entschädigung abwenden, wenn nicht der Nutzer ein 
berechtigtes Interesse an der Wegnahme hat. Über-
lässt die Eigentümerin dem Nutzer die Entscheidung, 
ob er Veränderungen oder Einrichtungen auf oder im 
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Überlassungsgegenstand belässt, so kann der Nutzer, 
wenn er von seinem Beseitigungs- oder Wegnahme-
recht keinen Gebrauch macht, hierfür keinen Ausgleich 
nach miet- oder bereicherungsrechtlichen Vorschriften 
verlangen. Das Anbringen von Werbeanlagen bzw. -
schildern an der Außenfassade und in den Gemein-
schaftsflächen ist dem Nutzer untersagt. Das Anbrin-
gen von Firmen- und Hinweisschildern auf den Betrieb 
des Nutzers an der Außenfassade und in den Gemein-
schaftsflächen ist dem Nutzer nur mit vorheriger Zu-
stimmung der Eigentümerin gestattet. Anzahl, Gestal-
tung, Ort und Befestigung hat der Nutzer mit der Eigen-
tümerin abzustimmen nach Maßgabe der örtlichen Ge-
gebenheiten, der Üblichkeit und dem Erscheinungsbild 
des Vertragsobjekts. Endet das Vertragsverhältnis, so 
ist der Nutzer bis zum Rückgabetermin verpflichtet, 
sämtliche Firmen- und Hinweisschilder zu beseitigen 
und den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen. 
Das Aufstellen von Zigarettenautomaten und Geld-
spielautomaten im Sinne von § 33c Gewerbeordnung 
sowie das Aufstellen jedweder Art von Automaten 
z.B. für Kaffee, Getränke durch den Nutzer ist unter-
sagt. 
 
(8) Der Nutzer ist für die Beschaffung der von ihm für 
die zweckentsprechende Nutzung des Überlassungsge-
genstandes benötigten Verbrauchsmittel sowie des 
Spiel- und Beschäftigungsmaterials selbst und auf ei-
gene Kosten verantwortlich, soweit diese nicht durch 
die Eigentümerin zu tragen sind. Der Nutzer ist im Üb-
rigen selbst und auf eigene Kosten für die Beschaffung 
der Verbrauchsmittel im Zusammenhang mit dem Kü-
chenbetrieb sowie den von ihm benötigten Büromate-
rialien zuständig, soweit diese nicht gem. § 16 Abs. 3 
KitaG von der Gemeinde zu tragen sind. 
 
(9) Werden die zur alleinigen Nutzung überlassenen 
Räumlichkeiten durch das Verschulden des Nutzers in-
fiziert oder zeigt sich Ungeziefer, so hat der Auftrag-
nehmer die Räume sofort auf eigene Kosten desinfizie-
ren zu lassen. 
 
(10) In Ausformung des § 2 ZB III c. der Kita FR und nach 
Maßgabe der Regelungen des KitaG wird dem Nutzer 
ein Instandhaltungszuschuss gezahlt. Ungeachtet der 
Zahlung des Zuschusses (für welche die Kita FR grund-
sätzlich keine Nachweispflicht der tatsächlichen Kosten 
vorsieht) werden die hier anfallenden Kosten spitz ab-
gerechnet. 
 
(11) Für Beschädigungen am Vertragsgegenstand so-
wie den vorhandenen Einrichtungen und Anlagen ist 
der Nutzer ersatzpflichtig, wenn und soweit sie von ihm 
oder unter Verletzung der ihm obliegenden Obhuts- 

und Sorgfaltspflichten seiner Angestellten oder Drit-
ten, denen der Nutzer den Gebrauch des Vertragsge-
genstandes überlassen hat, von ihm beauftragten Lie-
feranten oder von ihm beauftragten Handwerkern 
schuldhaft verursacht werden.  
 
(12) Der Nutzer übernimmt die Verkehrssicherungs-
pflicht für das überlassene Objekt. Er hat den Eigentü-
mer von allen Ansprüchen freizustellen, die gegen 
diese wegen einer Verletzung der Verkehrssicherungs-
pflicht von Dritten geltend gemacht werden. Der Nut-
zer übernimmt darüber hinaus auf seine Kosten die 
Garten- und Landschaftspflege, die Schnee- und Eisbe-
seitigung, die Reinigung und Unterhaltung der Frei- 
und Parkflächen, soweit diese nicht anderweitig ver-
mietet sind, sowie etwaige Wartungsdienste. 
 
… 
 
 
§ 12 Rückgabe der Räumlichkeiten 
 
(1) Nach Beendigung des Vertrags ist der Nutzer auf ei-
gene Kosten verpflichtet, die Räumlichkeiten vollstän-
dig geräumt, die zur alleinigen Nutzung überlassenen 
Räumlichkeiten zusätzlich gereinigt bzw. die Küche in-
klusive Nebenräume grundgereinigt und in unfallsiche-
rem Zustand am letzten Tag der Vertragslaufzeit (Rück-
gabetermin) an die Eigentümerin zurückzugeben. Der 
Nutzer ist auf Verlangen der Eigentümerin verpflichtet, 
Einrichtungen, mit denen er den Überlassungsgegen-
stand versehen hat, auf eigene Kosten zu beseitigen 
und den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. 
Dies begründet keine Pflicht des Nutzers, bauliche 
Maßnahmen aus dem Pflichtenkreis der Eigentümerin 
zu erfüllen. Der Nutzer hat sämtliche Schlüssel ein-
schließlich der von ihm selbst gefertigten zurückzuge-
ben. 
 
(2) Für Erhaltungsmaßnahmen, Veränderungen an den 
Räumlichkeiten und Schilder gelten die jeweiligen Re-
gelungen dieses Vertrags. 
 
(3) Die Rückgabe des Überlassungsgegenstandes hat in 
einem förmlichen Termin zu erfolgen, bei dem der Zu-
stand der Räumlichkeiten in einem von beiden Ver-
tragsparteien unterschriebenen Rückgabeprotokoll 
festhalten wird. Darin halten die Vertragsparteien auch 
die Mängel des Überlassungsgegenstandes und Gefah-
ren für diesen fest, die der Nutzer anzuzeigen hat. 
 
(4) Gibt der Nutzer die Räumlichkeiten nach Beendi-
gung des Überlassungsverhältnisses nicht zurück, so 
kann die Eigentümerin für die Dauer der Vorenthaltung 
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als Entschädigung die ortsübliche Miete für vergleich-
bare Mietsachen zuzüglich der Nebenkosten verlan-
gen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens 
bleibt der Eigentümerin vorbehalten. 
 
(5) Der Nutzer hat keinen Anspruch auf Zahlung einer 
Räumungsentschädigung, Stellung eines Ersatzobjekts 
durch die Eigentümerin oder Erstattung von Investitio-
nen oder Veränderungen. Einen Nachnutzer darf der 
Nutzer nicht stellen. 
 
(6) Ersatzansprüche des Nutzers wegen Verwendungen 
auf den Überlassungsgegenstand – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. Unberührt bleiben 
die Ansprüche des Nutzers auf Ersatz von Aufwendun-
gen wegen Mängeln des Überlassungsgegenstandes 
aus § 536a Abs. 2 BGB und auf Ersatz vergeblicher Auf-
wendungen aus § 284 BGB. 
 
(7) Die Eigentümerin ist in der Entscheidung frei, ob, an 
wen und zu welchen Bedingungen sie den Überlas-
sungsgegenstand nach Beendigung des Überlassungs-
verhältnisses überlässt. Insbesondere ist die Eigentü-
merin nicht verpflichtet, an Personen zu überlassen, 
die den Geschäftsbetrieb oder Einrichtungen des Nut-
zers erwerben. 
 
(8) Setzt der Nutzer nach Beendigung des Vertrages 
den Gebrauch fort, so gilt dies nicht als stillschwei-
gende Verlängerung des Vertragsverhältnisses. Der 
Nutzer hat für die Zeit des Gebrauchs über das Ende 
des Vertrages hinaus dem Eigentümer eine Miete in 
Höhe der zum Zeitpunkt des Vertragsendes in der Kita 
FR festgelegten ortsüblichen Kaltmiete, zuzüglich der 
anfallenden Betriebskosten und Kosten für Instandhal-
tung/Instandsetzung, zu zahlen. Die Geltendmachung 
eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten. 

Ax Projects 
Innovative Bewirtschaftung von Gebäu-
den und technischen Anlagen 

Die Bewirtschaftung von Gebäuden und technischen 
Anlagen ist zeit- und kostenintensiv. 80% der gesamten 
Lebenszykluskosten einer Immobilie entfallen auf den 
laufenden Betrieb. Es geht um Gebäudereinigung, 
Standortdienste, Sicherheitsdienste, Haustechnik & 
Wartung, Wertstoff- & Abfallmanagement sowie IT-
Systeme. Wir kennen die realistischen und angemesse-
nen Kosten im Facility Management. Wir verfügen über 
das langjährige Expertenwissen, wie diese Leistungen 
vergaberechtlich sicher ausgeschrieben werden. Unser 
Markt- und Fachwissen ist Ihr Vorteil! 
 
Bsp 
 
Die Anforderungen bei der Gebäudereinigung können 
variieren. Stark frequentierte Verwaltungsgebäude, 
Schulen oder Banken haben andere Hygiene-Anforde-
rungen als Industrieunternehmen mit Montagehallen, 
Klinken und Forschungseinrichtungen mit Reinräumen 
und hohen Ansprüchen an die Infektionsprävention.  
 
Ein individuelles Konzept über die nötigen Reinigungs-
leistungen ist unerlässlich! 
 
Dabei stellen sich viele Fragen: 
 
Ist Eigen- oder Fremdreinigung sinnvoller? 
 
Welche Leistungen sind notwendig, sinnvoll und zeit-
gemäß? 
 
Sind Faktoren wie die Raumgruppen, Nutzungsarten 
und Reinigungshäufigkeit aufeinander abgestimmt? 
 
Werden Änderungen am Reinigungsvolumen im Kon-
zept berücksichtigt? 
 
Angesichts des großen Angebots an Dienstleistungsun-
ternehmen ist es schwierig, den Dienstleister zu finden, 
der nicht nur die anfallenden Reinigungsarbeiten zu-
friedenstellend und zu einem fairen Preis verrichtet, 
sondern auch insgesamt Ihren Qualitätsanforderungen 
gerecht wird. 
 
Hier kommen wir ins Spiel! 
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Die wichtigsten Schritte im Projekt: 
 
Bestandsaufnahme:  

Ein elektronisches Raumbuch ist eines der wichtigsten 
Werkzeuge der effektiven Gebäudereinigung. Wir or-
ganisieren oder aktualisieren Ihre Raumgruppen, Reini-
gungsflächen und – zyklen in einem Raumbuch. Damit 
lassen sich problemlos die optimalen Leistungen für 
die einzelnen Raumgruppen definieren und einpflegen. 
Mit diesem Tool hat die Geschäftsleitung eine ganz 
neue Chance, mit Reinigern zu verhandeln, verschie-
dene Szenarien zu simulieren und die Leistungen zu de-
finieren. 
 
Klares Leistungsverzeichnis:  

Alle Aufgaben des Reinigers werden zunächst hinter-
fragt, dann genau definiert. Oft wird es im Projekt viel 
umfangreicher, denn wir bedenken wirklich jeden As-
pekt. Das vermeidet Diskussionen darüber, welche 
Leistungen erbracht oder nicht erbracht werden müs-
sen. 
 
Geeignete Dienstleister:  

Die Auswahl von passenden Dienstleistern erfolgt in 
enger Abstimmung mit Ihnen und Ihren Zielen. Ist 
Ihnen z.B. Regionalität besonders wichtig, fließt das in 
die Auswahl ein. 
 
Detaillierte Auswertung der Angebote und Konzepte:  

Es darf nie darum gehen, nur den günstigsten Anbieter 
zu finden. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ist ge-
fragt. Wir zeigen Ihnen sinnvolle Lösungen auf. Die Ent-
scheidung, welche Lösung Sie umsetzen möchten, 
bleibt zu 100% bei Ihnen. 
 
Begleitung der Implementierung: 

Implementierungsgespräch:  
Zu Beginn der Zusammenarbeit legen wir Unklarheiten 
offen, die so bereits vor dem tatsächlichen Reinigungs-
beginn bereinigt werden. 
 
Vertragsgestaltung:  

All unser Wissen über die Zusammenarbeit mit Reini-
gungsdienstleistern fließt in die Neugestaltung Ihrer 
Verträge. Schon an dieser Stelle erarbeiten wir die Ba-
sis für eine reibungslose und faire Arbeit mit dem Rei-
niger. 
 
 
 
 

Regelmäßige Kontrolle:  

In den ersten Wochen prüfen wir konstant die Abläufe, 
die Ergebnisse und ob alle Beteiligten zufrieden sind. 
Darüber hinaus prüfen wir im Rahmen von halbjährli-
chen Audits die Leistung Ihres Dienstleisters – völlig 
neutral und messbar. Das Ergebnis zeigt, ob der Reini-
ger nachbessern muss oder nachhaltig eine gute Arbeit 
leistet. Das stellt auch langfristig eine hohe Qualität si-
cher. 
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Ax Akademie - Schulungen 
Neue Intensivschulungen zum Baurecht 
2024 

Baurecht BGB und VOB - Recht in der (Tiefbau-)Praxis  

− Wer nach dem Abschluss seines Bauingenieurstu-
diums in die „Bauwelt“ entlassen wird und seine 
ersten eigenen Baustellen leiten soll, stellt schnell 
ernüchtert fest, dass er zwar exzellente Technik-
kenntnisse während seines Studiums erworben 
hat, aber in der täglichen Praxis leider sehr schnell 
erheblich ins Schleudern kommt, weil ihm das nö-
tige baurechtliche Handwerkszeug fehlt. Baustel-
len werden immer „rechtlicher“. Die Auseinander-
setzung mit dem Vertragspartner über mehr Ver-
gütungsansprüche, Nachträge, Mängelrügen und 
Behinderungen gehört zum Tagesgeschäft für Bau- 
und Projektleiter. Umso wichtiger ist es, sich im 
Baurecht zumindest so weit auszukennen, dass 
man die täglichen erfolgreich entflechten kann und 
dem Vertragspartner auf der Baustelle in diesem 
Sinn auf Augenhöhe begegnen kann, um nicht un-
ter die Räder zu kommen. Die Intensivschulung 
zum Baurecht und Tiefbaurecht zeigt die Grund-
strukturen von BGB- und VOB-Bauverträgen und 
des öffentlichen Vergaberechts. Ein Schwerpunkt 
liegt dabei im Bereich des Tiefbaurechts. Die Ver-
anstaltung ist bewusst keine staubtrockene und 
öde Rechtsvorlesung, sondern versucht, anhand 
von vielen praktischen Beispielen und Anwen-
dungsfällen aus dem Tagesgeschäft eines Bau- und 
Projektleiters Strategien und Lösungswege darzu-
stellen, die eine enorme Hilfe in der späteren Praxis 
darstellen. Begleitet werden die Intensivschulungs-
inhalte jeweils durch aktuelle Urteile und Tipps, 
wie solche Urteile zu lesen und zu handhaben sind. 
Wir werden darüber hinaus versuchen, einen ge-
meinsamen Besuch in einer Gerichtsverhandlung 
vor einem Landgericht zu einem aktuellen Bau-
rechtsfall zu ermöglichen. 

− Bauverträge nach BGB und VOB/B – wie funktionie-
ren sie? Was ist der Unterschied? Worauf muss ein 
Bauleiter achten? 

− Grundlagen zum Baugrund- und Tiefbaurecht: Be-
teiligte, „Dauerbrennerprobleme“ aus der tägli-
chen Praxis und rechtliche Lösungen dazu 

− Allgemein anerkannte Regeln der Technik/Mängel-
haftung 

− Vergütung, Nachträge, Pauschalverträge 

− Behinderungen und gestörte Bauabläufe – rechtli-
che Strategien 

− Die Besonderheiten eines Tiefbauvertrags und ei-
ner Tiefbaumaßnahme aus rechtlicher Sicht 

− Die Haftung des Planers und Unternehmers im 
Tiefbau 

− Das Baugrundrisiko und das Systemrisiko 

− Planer, Bauherr, Baufirma, Bodengutachter, Bau-
überwacher - wer haftet wofür beim (Tief-)Bau? 

− (Tief-)Baustelle vor Gericht – wie läuft das eigent-
lich? Worauf muss man achten? 

 

Termine  

− Mitte Juni Hamburg,  

− Mitte Juli Düsseldorf/ Köln,  

− Mitte August Berlin,  

− Mitte September Heidelberg/ Mannheim, 

− Mitte Oktober München. 

− Genaue Termine folgen in Kürze. 

Teilnehmergebühr  

899 Euro zzgl. MWSt.. 

Interesse?  

Sprechen Sie uns gerne an. 
Auch als Inhouse-Schulung möglich. 
Schulungsleiter: RA Dr. Thomas Ax 
 
AX Akademie 
Uferstraße 16 
69151 Neckargemünd 
 
Tel.: 06223 86886-15 
Fax.: 06223 86886-14 
Mobil: 0151 461 976 84 
 
t.ax@ax-akademie.de 
http://ax-akademie.de 
 

    
 
Gesellschafter: Dr. jur. Thomas Ax, Maîtrise en Droit International 
Public (Paris X-Nanterre) 
UStID-Nr.: 83 512 961 074 

 

 
Professionelle Projektentwicklung und -durchführung bieten 
wir an über: ax-projects.de 
 

 
 

Ganzheitliche Kommunalberatung bieten wir an über: 
interkomm.eu 
 

AX Rechtsanwälte 
Uferstraße 16 
69151 Neckargemünd 
Tel.: 06223 86886-13 

mailto:t.ax@ax-akademie.de
http://ax-akademie.de/
http://ax-projects.de/
http://interkomm.eu/
https://www.linkedin.com/company/ax-rechtsanwaelte
https://www.facebook.com/people/AxAkademie/100078464601239/
https://www.youtube.com/channel/UCtbkFgzWfyKN5N-WcVC7JUA
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Erfolgreiche und praxistaugliche Leis-
tungsbeschreibungen 

 

Schulungsleiter 

RA Dr. Thomas Ax  

 

Teilnehmerkreis 

Mitarbeitende aus Vergabestellen, aus der Vertrags-
verwaltung bzw. dem Vertragsmanagement, aus dem 
Einkauf und dem Lieferantenmanagement sowie aus-
drücklich auch Betroffene aus Fachbereichen, die die 
Leistungsbeschreibung erstellen. 
 
Ziel der Schulung 

Die Leistungsbeschreibung ist das „Herzstück“ eines je-
den Vergabeverfahrens. Von zentraler Bedeutung ist 
dabei die Zusammenarbeit zwischen Bedarfsträger und 
Vergabestelle. Die Auswirkungen von Fehlern, Unge-
nauigkeiten und Widersprüchen sind sehr weitrei-
chend und können den Erfolg der gesamten Vergabe 
gefährden oder die Beschaffung verzögern. Die Veran-
staltung zeigt im Rahmen eines interaktiven Formats 
(Fragen und Impulse sind ausdrücklich erwünscht!), 
wie Vergabebereiche und Fachbereiche ihre jeweiligen 
Rollen ideal umsetzen können und wie die Zusammen-
arbeit gelingt. Verschiedene Arten von Leistungsbe-
schreibungen werden ebenso berücksichtigt wie die ty-
pischen Inhalte von Leistungsbeschreibungen. Aktuelle 
Entwicklungen werden berücksichtigt, insbesondere 
Fragen der Nachhaltigkeit (umweltbezogene und sozi-
ale Aspekt). Die gesamte Veranstaltung unterliegt dem 
Motto „aus der Praxis, für die Praxis“ und enthält daher 
auch zahlreiche Praxisbeispiele. 
 
Themen 

• Rechtliche Grundlagen der Leistungsbeschreibung 

• Nachhaltigkeit & Leistungsbeschreibung 

• Interne Organisationsmöglichkeiten für die Erstel-
lung von Leistungsbeschreibungen beim Auftrag-
geber (Verhältnis Vergabe - Fachbereiche) 

• Fehlerquellen und Fallstricke beim Verfassen von 
Leistungsbeschreibungen 

• Praxisbeispiele für erfolgreiche Leistungsbeschrei-
bungen und auch für typische Praxisfehler („Dos 
and Don’ts“) 

• Richtige Gliederung von Leistungsbeschreibungen 

• Konkrete Formulierungshilfen! 

 
 
 

Die Vergabe öffentlicher Bauaufträge an 
Generalüber- und Generalunternehmer 

 

Schulungsleiter 

RA Dr. Thomas Ax  

 

Teilnehmerkreis 

Öffentliche Auftraggeber, interessierte Bieter, Archi-
tekten, Ingenieure, Projektsteuerungsunternehmen, 
Beratungsunternehmen und Rechtsanwälte. 
 
Ziel der Schulung 

Bauzeitverlängerungen und explodierende Kosten bei 
Bauvorhaben der öffentlichen Hand werden häufig 
auch mit dem Zwang der Auftraggeber in Verbindung 
gebracht, selbst komplexe Bauvorhaben kleinteilig in 
zahlreichen Losen ausschreiben zu müssen. Allerdings 
eröffnen die vergaberechtlichen Regelungen dem Auf-
traggeber durchaus die Möglichkeit, Planungs- und 
Bauleistungen an Generalübernehmer („Totalüberneh-
mer“) zu vergeben. Hierfür muss der Auftraggeber  
(lediglich) feststellen können, dass eine gemeinsame 
Vergabe von Planung und Bauausführung nach Abwä-
gung aller Umstände zweckmäßig ist. Generalüberneh-
mer-Vergaben können somit nicht nur bei Großbauvor-
haben der öffentlichen Hand durchgeführt werden, 
sondern auch bei kleineren bzw. Standard-Objekten, 
wie z. B. Schulen und Kindergärten. Auch Generalun-
ternehmer-Vergaben sind unter bestimmten Voraus-
setzungen zulässig. 

In der Schulung wird zunächst gegenübergestellt, wel-
che Gründe für und gegen eine klassische losweise 
Vergabe bzw. eine Generalüber- oder -unternehmer-
Vergabe sprechen. Die rechtlichen Voraussetzungen 
werden ebenso dargestellt wie die von der VOB/A-EU 
dafür vorgesehenen Verfahrensarten. Erläutert wird 
der Ablauf eines Vergabeverfahrens von der Vorberei-
tung über den Teilnahmewettbewerb bis hin zur Ange-
botsphase und zum Zuschlag. Zahlreiche Praxisbei-
spiele und die Erfahrungen aus durchgeführten Verga-
beverfahren runden die Schulung ab. 
 
Themen 

1. Baubetriebliche und prozessorientierte Grundlagen 

• Grundlagen der Bedarfsplanung 

• Stakeholdermanagement 

• Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen GU 
und GÜ 
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• Losweise Vergabe vs. GU- oder GÜ-Vergabe: Vor- 
und Nachteile der Projektorganisationsformen 

• Risikoallokation in den verschiedenen Vertragsmo-
dellen 
 

2. Vergaberechtliche Grundlagen 

• Voraussetzungen für eine Generalüber- und -un-
ternehmer-Vergabe 

• Mögliche Verfahrensarten: Verhandlungsverfah-
ren und wettbewerblicher Dialog - Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten 
 

3. Die Vorbereitung des Vergabeverfahrens 

• Definition der Ziele der Beschaffung 

• Ermittlung des Bedarfs 

• Erstellung der Vergabeunterlagen 

• Entwurf des Generalübernehmervertrages 
 

4. Der Teilnahmewettbewerb 

• Eignungskriterien und Eignungsprüfung 

• Auswahlkriterien und Auswahl unter den geeigne-
ten Bewerbern 

• Verfahren ohne Auswahl unter den Teilneh-
mern/Bietern 
 

5. Die Angebots- bzw. Dialogphase 

• Ablauf der Verfahren 

• Abwicklung des Verfahrens in aufeinanderfolgen-
den Phasen 

• Darstellung möglicher Wertungskriterien 

• Vorgabe eines Pauschalfestpreises durch den Auf-
traggeber? 

• Die Zusammensetzung der Jury 

• Die Einbindung externer Fachleute in die Wertung 

• Auswahlkriterien und Auswahl unter den geeigne-
ten Bewerbern 
 

6. Sonderfragen 

• Beteiligung der Öffentlichkeit 

• Ausstellung der nicht berücksichtigten Entwürfe 
nach Zuschlag 

• Nachhaltigkeitsanforderungen 

• BIM-Vorgaben 
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Neue Themen für Inhouse-
Schulungen in Präsenz 
Bauvergaben - Typische Fallstricke erken-
nen und vermeiden 

 

Teilnehmerkreis 

(Bau)Ingenieure/ Architekten die Vergaben erstellen 
und/oder durchführen, für die Ausschreibung verant-
wortliche Leitende / Mitarbeitende der Vergabestelle 
eines öffentlichen Auftraggebers oder auch Bieterver-
treter (Kalkulatoren/ Angebotsersteller/ Angebotsver-
antwortliche). 

 

Ziel der Schulung 

Die Teilnehmenden werden anhand vieler Beispiele für 
typische und wiederkehrende Stolpersteine und Fall-
stricke bei Bauvergaben sensibilisiert. Es bleibt Zeit, 
Dos und Donts zu diskutieren und Lösungen zu bespre-
chen. Praktische Erfahrungen bei Vergaben bzw. beim 
Einkauf von Bauleistungen werden vorausgesetzt.  

 

Themen 

Start des Verfahrens in der Vorbereitungsphase 

• Finanzierung 

• Anforderungen an die Kostenschätzung 

• Wahl der Verfahrensart -> Konsequenzen auf den 
Verfahrensablauf 

• Ankündigung / Öffentlichkeitsarbeit? / Frühzeitige 
Information des Marktes? 

• Markterkundung -> Möglichkeiten und Hemmnisse 

 

Vorbereitung der Vergabeunterlagen 

• Vorbefasstheit – noch relevant? – wer darf Verga-
beunterlagen erstellen/ wo ist die Grenze 

• Produktneutralität 

• Produktangaben 

• Verweis auf Zertifizierungen 

• Beispiele aus der Praxis 

 

Bekanntmachung / Angebotserstellungsphase 

• „Mit Angebotsabgabe vorzulegen“ 

• „In Pos xyz einzukalkulieren“ 

• Weitergabe unvollständiger LVs an Nachunterneh-
mer etc… (Mischkalkulation) 

Kommunikation mit dem Auftraggeber 

• Bieterfragen und deren Beantwortung 

• Beispiele 

 

Angebotsabgabefrist 

• Ausschlussgründe und wie man sie vermeidet 

• Umgang mit „säumigen Bietern“ aus AG Sicht 

• Elektronische Vergabemanagementsysteme und 
deren Tücken - AG Sicht 

• Elektronische Vergabemanagementsysteme und 
deren Tücken - AN Sicht 

 

Weitere formale Hürden 

• Signatur, Unterschrift, elektronisch in Textform 

• Vorzulegende Unterlagen 

• Auf Verlangen vorzulegende Unterlagen 

• Nachforderung – Frist 

• Elektronische Formatvorgaben 

 

Eignungsprüfung / Anforderung an Unterlagen 

• PQ und Referenzen 

• Vorgabe von Mindeststandards 

• Nachunternehmer oder Eignungsleihe? 

• Möglichkeit der Vorgaben für Nachunternehmer 

• Umgang mit Nachunternehmern 

• Umgang mit Mehrfachbeteiligungen (als NU, als 
BIEGE Partner) 

• Von der BIEGE zur ARGE 

 

Preisbildung und Preisprüfung 

• Tücken bei der Preisaufklärung 

• EFB Preisblätter 221 – 223 

 

Die Rückversetzung nach Angebotseingang 

• Risiken 

• Mögliche Angriffspunkte 

• Beispiele aus der Praxis 

 

Wertung der Angebote mit nicht preislichen Zu-
schlagskriterien 

• Mögliche nicht preisliche Zuschlagskriterien 

• Festlegung und Wertung 

• Wertung von „Konzepten“ 

• Probleme bei nicht hinreichenden Konzepten 

• Beispiele aus der Praxis 
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Berücksichtigung der nicht preislichen Zuschlags-
kriterien in der Vertragsabwicklung 

• Was wird Vertragsbestandteil - Relevanz 

• Beispiele aus der Praxis 

 

Umgang mit Rügen 

• Aus Sicht des ANs 

• Aus Sicht des AGs 

 

Möglichkeiten zur beschleunigten Abwicklung ei-
nes Vergabeverfahrens 

• Mindestfristen 

• Stellschrauben zur Beschleunigung 

• Wahl von „alternativen“ Verfahrensweisen 

Die 10 häufigsten Fehler im Vergabever-
fahren erkennen und vermeiden 

 

Teilnehmerkreis 

Leiter/innen und Beschäftigte von Vergabestellen der 
öffentlichen Hand; geeignet für Mitarbeitende ohne 
Vorkenntnisse wie auch für vergabekundige Prakti-
ker/innen, für die sich nach der Einführung der UVgO 
vieles geändert hat. Gleichermaßen sind auch Zuwen-
dungsempfänger angesprochen, die durch Zuwendun-
gen Vergaberecht anwenden müssen. 

 

Ziel der Schulung 

Ziel der Schulung ist es, die Teilnehmenden für verga-
berechtliche Grundsatzthemen zu sensibilisieren. Häu-
fig zu erkennende Fehler werden aufgezeigt, notwen-
diger vergaberechtlicher Kontext entsprechend vermit-
telt. 

Im Ergebnis werden die Seminarteilnehmer/innen in 
die Lage versetzt, rechtssicher(er) auszuschreiben, um 
Prüfungsinstanzen zufrieden zustellen und (an Zuwen-
dungsempfänger adressiert) Rückforderungen zu ver-
meiden. 

 

Themen 

• Offenkundige Verstöße gegen vergaberechtliche 
Grundprinzipien 

• Falsche Verfahrenswahl 

• Fehler in den Ausschreibungsunterlagen 

• Fehler im Kontext von Rahmenvereinbarungen 

• Unrechter Umgang mit Bieterfragen (falsch gedeu-
tet, falsch beantwortet)  

• Folgenschwere Fehler in Verhandlungen 

• Fehler im Zuge der Angebotsprüfung und -wertung 

• Die Wertungsmatrix - was ist erlaubt? 

• Dokumentation - was ist hier nötig? 

• Beurteilungsspielraum unzureichend oder rechts-
fehlerhaft genutzt 
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Qualifizierung für Fach- und Führungs-
kräfte aus Vergabestellen 

 

Teilnehmerkreis 

LeiterInnen einer Vergabestelle oder diejenigen, die es 
in naher Zukunft werden sollen bzw. zum/zur Vergabe-
managerIn aufsteigen. Grundlagen im Vergaberecht 
sollten vorhanden sein, spezialisierte vergaberechtli-
che Kenntnisse werden vertieft. 

 

Ziel der Schulung 

Diese Schulung hilft (angehenden) Vergabestellen- 
bzw. VergabeteamleiterInnen bei ihrer Ausübung der 
Dienst- und Fachaufsicht über die Beschäftigten der 
Vergabestelle. Ziel ist es, sich besser auf die (neuen) in-
haltlichen Aufgaben, aber auch auf die Führung eines 
Teams zu konzentrieren und zu bewältigen. Bei der 
Auswahl und Behandlung der Themen wurde bedacht, 
dass besonders schwierige, nicht täglich aufkommende 
Fragen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vorgelegt 
werden. 

 

Themen 

Modul 1 - Vergaberecht: 
1. Tag: Auffrischung und Aktualisierung der Fach-
kenntnisse der im Vergaberecht einschlägigen Rechts-
vorschriften, Richtlinien und Vergabebestimmungen  
 
1. Einführung 
2. Rechtsgrundlagen 

o Oberschwellenrecht 
o Unterschwellenrecht 
o Spezialregelungen (z.B. VO 1370/2007; Saub-

FahrzeugBeschG; WRegG; LkSG) 

 
3. Verfahrensgrundlagen, insbesondere 

o Auftragswertschätzung 
o Wahl der Verfahrensart – insb. Alleinstellungs-

merkmale und Dringlichkeitsvergaben 
o Losvergabe 
o Besonderheiten bei der Vergabe von Architek-

ten- und Ingenieurleistungen  

 
4. Rahmenvereinbarungen 

o Konsequenzen aus der EuGH-Rechtsprechung 
(Pflicht zur Angabe einer verbindlichen Ober-
grenze) 

5. Eignung und Eignungsprüfung 

o Festlegung von Eignungskriterien 
o Eignungsprüfung 
o Ausschlussgründe 
o Nachforderungsmöglichkeiten fehlender Un-

terlagen und Grenzen 

 
6. Angebotsprüfung 

o Angebotsprüfung 
o Ausschlussgründe 
o Preisprüfung 
o Nachforderungsmöglichkeiten fehlender Un-

terlagen / Preise und Grenzen 

 
7. Dokumentation 
8. Ausblick 

o Reformbestrebungen (Vergabetransformati-
onspaket) 

 

2. Tag: Vertiefung bei Spezialfragen zum Leistungsver-
zeichnis und Wertung von Angeboten  
 
1. Leistungsbeschreibung 

o Bedeutung der Leistungsbeschreibung 
o Grundsatzanforderungen an eine Leistungsbe-

schreibung 
o Möglichkeiten und Grenzen des Leistungsbe-

stimmungsrechts 
o Typische Stolpersteine 
o Arbeit am konkreten Fall 

 
2. Qualitätswertung 

o Qualität vs. Preis? 
o Das 1 x 1 der Kriterienauswahl 
o Unterkriterien und Erwartungshorizont 
o Bieterpräsentationen 
o Durchführung der Bewertung 
o Dokumentation der Bewertung 
o Arbeit am konkreten Fall 

 

3. Tag: Strategischer Umgang mit Rügen und Beglei-
tung von Rechtsstreitigkeiten (Vergabenachprüfungs-
verfahren)   
 
1. Umgang mit Rügen 

o Rüge oder Bieterfrage? Wir grenzen Begriffe 
ab. 
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o Reaktionsmöglichkeiten auf eine Rüge (Ab-
hilfe, Nichtabhilfe, Ignorieren)  

o Auswirkungen auf den Fortgang des Vergabe-
verfahrens 

o Die Nichtabhilfe-Entscheidung: 

▪ Was sagt man, was sagt man (besser) 
nicht? 

▪ Taktik auf der Zeitschiene 

o Sonderfall „Nichtabhilfe bei Angebotsaus-
schluss“ – Ausschlussschreiben und Vorinfor-
mation notwendig? 

o Strategisches Ziel: Verhinderung eines (erfolg-
reichen) Nachprüfungsverfahrens 

▪ Erkennbarkeit und Rügepräklusion als 
Instrumente 

▪ Schutzschrift – einreichen oder nicht? 

 
2. Im Fall der Fälle: Nachprüfungs- und Beschwerde-

verfahren 

o Nachprüfungsantrag 

▪ Statthaftigkeit und Antragsbefugnis 
▪ Form und Inhalt des Antrags 
▪ Anträge richtig stellen 
▪ Zuschlagsverbot und aufschiebende 

Wirkung 
▪ Verfahrensbeteiligte und Beiladung 
▪ Akteneinsicht – wer bekommt was zu 

sehen? 
▪ Untersuchungsgrundsatz und Be-

schleunigungsmaxime 
▪ Erledigung des Nachprüfungsantrags – 

was jetzt? 

o Sofortige Beschwerde 

▪ Form, Frist und Inhalt 
▪ Wirkung des Rechtsmittels (§ 173 

GWB) 
▪ Antrag auf Verlängerung der aufschie-

benden Wirkung 
▪ Sofortige Beschwerde als Zwischen-

verfahren 
▪ Anwaltszwang – wen trifft er, wen 

nicht? 
   
Modul 2 - Soft Skills: 
4. Tag: Effiziente Führung im öffentlichen Einkauf 
 
1. Schärfung des Bewusstseins für Führungsaufgaben 

von Führungskräften 
 

2. Lernen Sie Ihre Führungskompetenz unter Berück-
sichtigung von Unternehmenskultur, Mitarbeitern, 
Vorgesetzten und Betriebs- bzw. Personalrat zu 
verbessern! 
 

3. Kennenlernen erfolgreicher Führungsinstrumente 
(z. B. Umgang mit mangelnder Verbindlichkeit, 
Umgang mit Schlechtleistung bei Mitarbeitern, 
Vermeidung von Rückdelegation) 
 

4. Statusbewertung und Optimierung der öffentli-
chen Einkaufsorganisation (z. B. Effizienzsteigerung 
der Einkaufsabteilung über den Einsparerfolg hin-
aus, rechtskonforme Arbeitsweisen, Umgang mit 
Gremien und Prüfungsinstanzen, Changemanage-
ment, Wissensmanagement) 

 
5. Tag: Verhandlungstaktik und -strategien bei Verga-
ben  
 
1. Vorbereitung der Verhandlung 

o Zieldefinition; Unterscheidung zwischen Inte-
ressen und Positionen 

o Inhaltliche Vorbereitung 
o Festlegung von Strategie und Taktik 

 
2. Ablauf der Verhandlung, u.a. 

o Übernahme der formalen Verhandlungsfüh-
rung 

o Gestaltung und Steuerung der verschiedenen 
Verhandlungsphasen 

o Zugeständnisse einfordern, machen und zu-
rücknehmen 

o Umgang mit schwierigen Verhandlungssituati-
onen 

o Ergebnissicherung 

 
3. Verhandlungspsychologie, u. a. 

o Typische Charaktere in Verhandlungen  
o Schwierige Typen und versteckte Motive er-

kennen und nutzen 
o Gründe für Widerstände in Verhandlungen 
o Emotionen in Verhandlungen steuern 
o Zeichen von Sicherheit und Souveränität set-

zen 
o Unsicherheiten beim Verhandlungspartner 

verstärken 
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Der Schulungsleiter RA Dr. Thomas Ax 
 

ist Rechtsanwalt mit Tätigkeitsschwerpunkt im Privaten Baurecht mit besonderem Fokus auf Vertragsgestaltung, 

Vergabe- und Vertragsmanagement Bau, Mängelrechte, Sicherheiten, Bauzeit, Nachtrags- und Schlussrechnungsprü-

fung und Streitlösung. Aufgrund seiner Fachkompetenz und der Fähigkeit, selbst komplexe Rechtsfragen verständlich 

und anschaulich zu vermitteln, ist Herr Dr. Ax insbesondere bei Baupraktikern ein gefragter Schulungsleiter und Refe-

rent rund um alle Fragen des Bauvertragsrechts. Herr Dr. Ax ist Autor zahlreicher Fachveröffentlichungen und Heraus-

geber zahlreicher Zeitschriften und Kommentare. 
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Stellenanzeigen 
 

Rechtsanwalt (w/m/d) im privaten Bau-
recht für Kanzlei bei Heidelberg 

 

Wir suchen ab sofort einen Rechtsanwalt (w/m/d). 

 

AxRechtsanwälte bietet eine Alternative zur anonymen 

Großkanzlei.  

 

Wir verstehen uns nicht nur als rechtlicher, sondern 

auch als wirtschaftlicher und strategischer Berater  

unserer Mandaten.  

 

Zu unserem Mandantenstamm gehören öffentliche 

und private Auftraggeber ebenso wie mittlere und 

große Bauunternehmen. Einer unserer Tätigkeits-

schwerpunkte ist das private Baurecht einschließlich 

Honorar- und Haftungsrecht für Architekten. Daneben 

beraten wir auch in allgemeinen zivilrechtlichen Frage-

stellungen und unterstützen unsere Mandanten bei 

der Prozessführung. Für die Erweiterung unserer Kanz-

lei bei Heidelberg suchen wir ab sofort einen 

 

Rechtsanwalt (w/m/d) 

im privaten Baurecht / Immobilienrecht 

(mind. 30 Stunden/Woche) 

 

Ihre Aufgaben 

• Rechtliche Beratung unserer Mandanten in 

komplexen baurechtlichen Mandaten 

• Durchführung von Vertragsverhandlungen so-

wie außergerichtlichen Schlichtungen 

• Prozessführung einschließlich bundesweiter 

Vertretung, speziell im Rahmen größerer Bau-

prozesse 

• Entwicklung von Strategien zur Durchsetzung 

und Abwehr haftungsrechtlicher Ansprüchen 

 

Ihr Profil 

• Zwei überdurchschnittliche juristische Staats-

examen 

• Promotion, Master und/oder Auslandserfah-

rung 

• Berufserfahrung im Baurecht 

• Erweiterte Kenntnisse im Baurecht 

• Exzellente kommunikative Fähigkeiten und 

wirtschaftliches Verständnis 

• Ausgeprägtes Gespür für die Bedürfnisse an-

spruchsvoller Mandanten 

• Unternehmerisch denkende Anwaltspersön-

lichkeit 

• Durchsetzungsfähigkeit und Verhandlungs-

kompetenz 

• Freundliches und souveränes Auftreten 

 

Wir bieten 

• Spannende und vielseitige Mandate und die 

Möglichkeit, schnell Verantwortung zu über-

nehmen 

• Ein sehr persönliches und partnerschaftliches 

Arbeitsumfeld 

• Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit des 

mobilen Arbeitens 

• Unterstützung beim Ausbau Ihrer Kenntnisse 

im Baurecht 

• Arbeiten in repräsentativen Büroräumen  

• Mentoring sowie Unterstützung bei Ihrer per-

sönlichen Weiterentwicklung 

• Attraktive Vergütung sowie zusätzliche  

Benefits 

 

Bei erfolgreicher Zusammenarbeit besteht die Mög-

lichkeit der unternehmerischen Beteiligung und Part-

nerschaft sowie langfristig der Übernahme der Kanzlei. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

 

Dann senden Sie uns gerne Ihren Lebenslauf per E-Mail 

an t.ax@ax-rechtsanwaelte.de und geben Sie Ihren frü-

hestmöglichen Eintrittstermin sowie Ihre Gehaltsvor-

stellung an. 
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RECHTSANWÄLTE (m / w / d) Vergabe-
recht in bester Lage bei Heidelberg 
 

Für unseren Kanzleisitz in bester Lage bei Heidelberg 

suchen wir 

 

RECHTSANWÄLTE (m / w / d) 

 

mit ausgezeichneter juristischer Qualifikation – ausge-

wiesen z. B. durch Prädikatsexamen, Promotion oder 

spezielle Kenntnisse und Erfahrungen im Rechtsgebiet 

– zur Verstärkung unseres Dezernats: 

 

Vergaberecht 
 

Ihre Aufgaben 

Es erwarten Sie anspruchsvolle und interessante Auf-

gaben mit direktem Mandantenkontakt und eigener 

Mandatsbearbeitung, insbesondere Beratung im Be-

reich 

• Vergaberecht 

 

Ihr Profil 

Sie verfügen über die geforderten juristischen Qualifi-

kationen. Sie haben Freude daran, unternehmerisch zu 

denken und kreative Lösungsansätze zu entwickeln. 

Gleichzeitig liegt Ihnen die wissenschaftliche Herange-

hensweise an komplexere Fragestellungen. 

 

Unsere Zusammenarbeit 

Wir bieten eine langfristig angelegte, abwechslungsrei-

che Zusammenarbeit in freundlicher und kollegialer At-

mosphäre bei guter Bezahlung. Unsere Arbeitszeiten 

werden es Ihnen erlauben, Ihren Freizeitaktivitäten 

weiterhin nachzugehen. Wir möchten unser Team zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt verstärken und freuen uns 

auf Ihre Bewerbung.  

 

Bei erfolgreicher Zusammenarbeit besteht die Mög-

lichkeit der unternehmerischen Beteiligung und Part-

nerschaft sowie langfristig der Übernahme der Kanzlei. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

 

Dann senden Sie uns gerne Ihren Lebenslauf per E-Mail 

an t.ax@ax-rechtsanwaelte.de und geben Sie Ihren frü-

hestmöglichen Eintrittstermin sowie Ihre Gehaltsvor-

stellung an. 
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Redakteure m/w/d gesucht:  

VergabePrax, Tiefbaurecht, Hochbaurecht  

Zeitschriften sind ein alter Hut? Von wegen!  

2020 stiegen die Auflagen unserer drei Zeitschriften 

VergabePrax, Tiefbaurecht und Hochbaurecht im 

6. Jahr in Folge.  

Umso mehr Freude hatten wir an den bereits stattge-

fundenen Redaktionssitzungen für 2021.  

Hier warten viele aktuelle Themen und Praxisempfeh-

lungen auf unsere LeserInnen.  

Ein schöner Mix von vergaberechtlichen und vertrags-

rechtlichen Themenstellungen aus der Praxis für die 

Praxis.  

Von PraktikerInnen für PraktikterInnen, abgerundet 

durch aktuelle Rechtsprechung als Volltexturteil oder 

Leitsätze oder kommentiert. 

Ihre Aufgaben: 

• Eigenständige Themenfindung und redaktionelle 

Umsetzung nach den Leserbedürfnissen im Bereich 

Vergaberecht, Tiefbaurecht, Hochbaurecht 

• Schreiben und Redigieren von Beiträgen, Artikeln, 

Kommentaren 

• Durchführung von Recherchen und Interviews 

• Betreuung und Koordination freier Fachautoren im 

Bereich Vergaberecht, Tiefbaurecht, Hochbaurecht 

• Redaktionelle Mitgestaltung des Internetauf-

tritts/Contentmanagement 

• Betreuung von redaktionellen Sonderprojekten 

• Pflege und Ausbau unserer Kontakte zu Verbänden 

etc. 

Ihr Profil: 

• Abgeschlossenes Redaktionsvolontariat 

• Branchenkenntnisse bzw. Affinität zu unseren Ziel-

gruppen 

• Erfahrungen im Themengebiet Vergaberecht, Tief-

baurecht, Hochbaurecht 

• Fähigkeit, komplizierte Sachverhalte attraktiv, ver-

ständlich und prägnant darzustellen 

• Gespür für aktuelle Themen 

• Erfahrung mit neuen Medientechnologien und mo-

bilen Medien 

• Kommunikations- und Organisationsstärke 

• Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit 

Wir bieten: 

• Ein kollegiales Team 

• Offene, transparente Kommunikation 

• 30 Tage Urlaub + flexible Arbeitszeiten incl. Home-

office 

• Einen interessanten Aufgabenbereich in einem er-

folgreichen, internationalen Unternehmen 

• Und vieles mehr 

Haben Sie Lust, diese spannende Aufgabe in unserem 

Verlag mit Leben zu füllen? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung mit 

der Bitte um Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des 

frühestmöglichen Eintrittstermins! 
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Publikationen zum Vergaberecht 
 

VOB – konzentriert und aktuell – was Praktikerinnen 
und Praktiker über die VOB wissen müssen 

VOB ist eine Abkürzung für die Vergabe- und Vertragsordnung für Bau-
leistungen (VOB) und ist ein von allen Beteiligten im Bauwesen erarbei-
tetes Regelwerk, aber weder Gesetz noch Rechtsverordnung. Vielmehr 
erfüllt sie im Bauvertrag die Funktion der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (AGB) und regelt die Rechte und Pflichten der Bauvertragspar-
teien.  

Die VOB wird vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bau-
leistungen (DVA), einem von den Interessengruppen der öffentlichen 
Auftraggeber und der Auftragnehmer paritätisch besetzten Gremium, 
erarbeitet und fortgeschrieben. In ihr sind Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauaufträgen öffentlicher Auftraggeber sowie Vertragsbe-
dingungen für die Ausführung von Bauleistungen geregelt.  

In diesem Buch erfahren Sie alles, was Sie über die VOB wissen müssen; 
komprimiert und verständlich zusammengefasst. Aktuelle Rechtspre-
chung zur VOB und was Sie zu Verträgen wissen müssen. Kurzum ein 
Handbuch für alle Praktikerinnen und Praktiker. 

 
 

Umfang: 220 Seiten 
Preis: 29,90 € 

 

Qualitätsvolle Auftragsvergabe 
Band 1 - Vergabe und Vertrag - VOB 

Mit der Vergabe werden weichen für den Vertrag gestellt und jeder 
Vertrag ist nur so gut wie die dem Vertrag zugrundeliegende Vergabe:  

Bewahrheitet sich auch und insbesondere bei VOB-Vergaben. Maßstab 
für die vertragliche Frage der Mangelfreiheit bzw. Mangelhaftigkeit des 
Werkes ist die Abweichung der Ist- von der im Vergabeverfahren aus-
geschriebenen und angebotenen und beauftragten Soll-Beschaffen-
heit. Das Eine bedingt das Andere.  

Dieser Band ist eine Werkstatt für Erfahrungen aus dem einen und den 
Bezügen auf den anderen Bereich. Die 2. Auflage ist bereits in Vorbe-
reitung und erscheint 2021. Hinweise und Ideen gerne an den Autor. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Umfang: 127 Seiten 
Preis: 29,90 
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Bestellformular 
 
TiefbauRecht 

☐ JA, hiermit bestelle ich kostenpflichtig die digi-

tale TiefbauRecht mit 12 Ausgaben pro Jahr für 

nur 72 € Jahresgebühr (zzgl. MwSt.). Die Kündi-

gung des Abonnements ist jeweils zum 30.06. 

und 31.12. eines jeden Jahres möglich. 

 

 

 

 

 

☐ JA, hiermit bestelle ich das kostenlose digitale 

Schnupper-Abo der TiefbauRecht. 

Dies beinhaltet zwei elektronische Monatsaus-

gaben der TiefbauRecht. Wenn nach der zwei-

ten elektronischen Ausgabe keine Kündigung 

erfolgt ist, wird das Abonnement kostenpflich-

tig. Jede weitere Ausgabe der TiefbauRecht 

kostet dann 6 € inkl. MwSt. 

Eine Kündigung des Abonnements ist jeweils 

zum 30.06. und 31.12. eines jeden Jahres mög-

lich. 

 

 

 

Meine Daten  

Rechnungsanschrift  

Institution/Firma  
 

Name  
 

Straße/Nr.  
 

PLZ/Ort  
 

Telefon  
 

E-Mail  
 

Bestellannahme:  
Bitte senden Sie Ihre Bestellung per Post an den  
 

 
 
 

Uferstraße 16 
69151 Neckargemünd 
 
Tel.: +49 (0)6223/8688613 

Fax: +49 (0)6223/8688614 
 
www.ax-verlag.de 
 
mail@ax-verlag.de

 
 

Datenschutz - Garantie  

Ihre Kontaktdaten werden auf unseren Servern gespei-
chert. Wir setzen diese Daten jedoch ausschließlich für 
den Versand von E-Mail-Benachrichtigungen bzw. des 
News-Letters ein. Es findet keine personenbezogene 
Verwertung statt. Insbesondere geben wir keine Daten 
an Dritte weiter und werden diese weder für eigene 
Marketingzwecke missbrauchen noch mit anderen Da-
tenquellen verknüpfen. Die statistische Auswertung 
anonymisierter Datensätze bleibt vorbehalten. 
 

 

http://www.ax-verlag.de/
mailto:mail@ax-verlag.de
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Impressum 
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